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Wissen  
ist  

Macht!
Man kommt nicht als Betriebsratsmitglied auf die Welt. Be-
triebsratsmitglieder erhalten auch keine spezielle Fachaus-
bildung, die sie für ihr Amt befähigen. Im Gegensatz zu ihren 
Verhandlungspartnern auf Arbeitgeberseite. Sie sind keine 
Volljuristen oder Fachanwälte für Arbeitsrecht. Dabei sind 
Kenntnisse in diesem Bereich ganz wichtig für die Arbeit.

Betriebsratsmitglieder haben sich zur Wahl gestellt, weil 
sie gemeinsam mit anderen in ihrem Betrieb etwas ändern 
wollen, weil sie mitgestalten und mitreden wollen oder weil 
sie von ihren Kolleginnen und Kollegen für eine Kandidatur 
vorgeschlagen wurden.

Welche Motive auch immer, nach der Wahl müssen sie 
neue Funktionen übernehmen, die an sie neue und andere 
Anforderungen und Herausforderungen stellen als ihre bis-
herige berufliche Tätigkeit.

Als Mitglied des Betriebsrats soll man die Interessen der 
Kolleginnen und Kollegen gegenüber dem Arbeitgeber ver-
treten. Man möchte die betrieblichen Abläufe mitgestalten. 

Da stellen sich ganz einfache Fragen: Wie geht das? Was 
kann und darf der Betriebsrat tun? Wann kann er mitbe-
stimmen und wann darf der Arbeitgeber allein entscheiden? 
Wie setzt der Betriebsrat seine Rechte durch? Was muss 
man wissen? Plötzlich wird man mit Gesetzen und Verord-
nungen konfrontiert, die man nicht kennt. Was wird dort 
geregelt? Schnell wird klar, dass das Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) für die Arbeit des Betriebsrat eine zentrale 
Rolle spielt. Hinzu kommen andere Gesetze, Arbeitsschutz-
vorschriften, Verordnungen und Tarifverträge.

Das nötige Betriebsrats-Know-how muss sich jedes Be-
triebsratsmitglied nach und nach aneignen. Gut, wenn es 
vor der Wahl schon einen Betriebsrat gab. Mühseliger wird 
es, wenn ein neuer Betriebsrat gegründet wurde. Dann müs-
sen alle neu lernen.

Und lernen muss man eine ganze Menge. Nur durch prak-
tische Arbeit lässt sich notwendiges Wissen nicht aneignen. 
Dies hat auch der Gesetzgeber erkannt und für Betriebsräte 
gesetzliche Seminaransprüche geschaffen. Mit diesen Se-
minaransprüchen befassen sich die Fragen und Antworten 
dieses Ratgebers. Sie basieren auf der praktischen Arbeit 
des Autors als rechtlicher Berater von Betriebsräten und 
Referent für Betriebsratsschulungen. Au-ßerdem wurden 
aktuelle Urteile und Diskussionen in der arbeitsrechtlichen 
Literatur aufgenommen. Die Fragen und Antworten sollen 
eine Orientierungshilfe geben.

Da Weiterbildungsmaßnahmen des Betriebsrats in der 
Regel Zeit und Geld kosten, sind Arbeitgeber bemüht, die 
Kostenbelastung für den Betrieb gering zu halten. Deshalb 
werden Weiterbildungsansprüche des Betriebsrats oft be-
stritten oder mit dem Hinweis, das Seminar sei zu teuer, ab-
gelehnt. Leider erleichtern Betriebsräte den Arbeitgebern oft 
die Ablehnung, weil ihnen formale Fehler unterlaufen. Diese 
kleine Broschüre soll helfen, genau diese Fehler zu vermei-
den und den Qualifizierungsanspruch des Betriebsrats zu 
sichern. Damit alles stimmt.

Peter Stalheber 
Geschäftsführer br-spezial

Vorwort
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DEINE PFLICHT ALS BETRIEBSRAT: 
TEILNAHME AN SEMINAREN

Das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt Betriebsräte haben 
nicht nur ein Recht auf Schulung, sondern die Pflicht dazu! 

Durch die Übernahme des Betriebsratsamtes haben die  
Betriebsratsmitglieder Amtspflichten übernommen.  

Um das ihnen anvertraute Amt verantwortungsvoll ausfüh-
ren zu können, sind spezielle Kenntnisse insbesondere im 

Betriebsverfassungs- und im Arbeitsrecht notwendig. 

Jeder Betriebsrat hat sich deshalb auf sein Mandat umfas-
send vorzubereiten und ist aus diesem Grund nicht nur be-

rechtigt, sondern verpflichtet, sich die hierfür erforderlichen 
Kenntnisse durch entsprechende Seminare anzueignen 

(BAG vom 21.04.1983 – 6 ABR 70/82 undvom 05.11.1981 – 6 ABR 50/79).
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1. Welche Rechtsgrundlage gibt 
es zum Besuch von Seminaren?

Im Betriebsverfassungsgesetz – BetrVG – gibt es zwei  
Regelungen: 

�Erstens § 37 Abs. 6 BetrVG der den Anspruch auf die be-
zahlte Freistellung zur Teilnahme an Seminaren gewährt, 
soweit diese »Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des 
Betriebsrats erforderlich sind.« Es gibt keine Einschränkung.
�Zweitens § 37 Abs. 7 BetrVG der den Anspruch auf be-
schränkt bezahlte Freistellung zur Teilnahme an Semi-
naren regelt, die »von der obersten Arbeitsbehörde des 
Landes nach Beratung mit den Spitzenorganisationen der 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden als geeignet 
anerkannt sind.« Insgesamt besteht hier ein Anspruch auf 
drei Wochen Freistellung pro Amtszeit. 

�In § 37 Abs. 6 BetrVG (in Verbindung mit § 37  
Abs. 2 und 3 BetrVG sowie § 40 Abs. 1 BetrVG )  
ist der Seminarbesuch geregelt. 

Danach hat das Betriebsratsmitglied Anspruch auf Teil-
nahme an Seminaren, soweit diese Kenntnisse vermitteln, 
die für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich sind. Das 
bedeutet, dass der Arbeitgeber Betriebsratsmitglieder für 
die Teilnahme an erforderlichen Betriebsratsseminaren 
unter Fortzahlung der Vergütung von der Arbeitspflicht 
freistellen muss und sämtliche anfallenden Kosten wie 
Seminargebühr, Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
sowie Fahrtkosten übernehmen muss. 
Sofern teilzeitbeschäftigte Betriebsratsmitglieder aufgrund 
des Seminarbesuchs Überstunden leisten, muss der Ar-
beitgeber auch diese bezahlen oder Freizeitausgleich ge-
währen. 
Während § 37 Abs. 6 BetrVG den Schulungsanspruch des 
Betriebsrats regelt, bestimmt § 40 Abs. 1 BetrVG die Kos-
tenübernahmeverpflichtung des Arbeitgebers. 
Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung gelten ge-
mäß § 65 Abs. 1 BetrVG die §§ 37 und 40 BetrVG entspre-
chend. Zu beachten ist jedoch, dass die JAV gegenüber 
dem Arbeitgeber keine wirksamen Beschlüsse fassen 
kann. Daher beschließt der Betriebsrat über die Schu-
lung. Der Schulungsanspruch der Schwerbehinderten-
vertretung (SBV) ergibt sich aus § 179 Abs. 4 Satz 3 SGB IX. 

Die SBV beschließt selbst über ihre Seminarteilnahme.

Erfolgt eine Seminarteilnahme im Zusammenhang mit 
Themenstellungen des Gesamt- oder Konzernbetriebs-
rats, der Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung, 
erfolgt die Beschlussfassung über die Seminarteilnahme 
durch den Betriebsrat, zu dem die Betriebsratsmitglieder 
bzw. JAV-Mitglieder gehören. Diese Vorgehensweise ist 
notwendig, da § 51 Abs. 1 und § 59 Abs. 1 BetrVG sich nicht 
auf § 37 Abs. 6 beziehen.

»Wissen ist Macht« ist im Deutschen ein  
geflügeltes Wort, das auf den  englischen Phi-

losophen Francis Bacon (1561–1626)  
zurückgeht. 

Bacon legte in seinen Werken einen  
Grundstein der Philosophie im Zeitalter   

der Aufklärung und führte die aristotelisch-
christliche Scholastik an die Erkenntnisse  

und Methoden der Naturwissenschaft heran. 

In der englischsprachigen Fas-
sung von 1598 lautete der Satz:

»(FOR) KNOWLEDGE  
(ITSELF) IS POWER«

Quelle: Wikipedia.de
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2. Warum soll ich als Betriebs-
ratsmitglied Seminare besuchen?

Zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat soll eine intellek-
tuelle Waffengleichheit herrschen. Dies ist nur möglich, 
wenn Betriebsrat, Wirtschaftsausschuss, Schwerbehin-
dertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenver-
tretung über einen entsprechend hohen Informations- 
und Wissensstand verfügen. Nur so kann erreicht werden, 
dass der Betriebsrat eine eigene Position beziehen und 
durchsetzen kann. Du solltest Seminare besuchen, da du 
als Betriebsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz eine 
Reihe von Aufgaben hast. 

Dazu zählen vor allem:
  �Die Interessen der Belegschaft  

gewissenhaft wahrnehmen.
  �Die Einhaltung der arbeitsrechtli-
chen Vorschriften überwachen.

  �Bei wichtigen sozialen Angelegen-
heiten mitbestimmen.

  �Sich für die Sicherung und Förde-
rung der Beschäftigung einsetzen.

  �Bei einzelnen personellen Maß-
nahmen beteiligt werden.

  �Betriebsversammlungen organi-
sieren und durchführen.

  �Die Gleichbehandlung von  
Frauen und Männern fördern.

  �Sich für schutzbedürftige Personen einsetzen.
  �Auf Beschwerden von Arbeitnehmern  

reagieren.
  �Mit dem Arbeitgeber über betriebli-

che Angelegenheiten verhandeln.

Um diese Aufgaben erfolgreich, rationell und rechtssi-
cher meistern zu können, musst du über entsprechen-
de Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Diese eignest 
du dir am besten auf einer Betriebsratsschulung an. Be-
triebsratsschulungen sind speziell auf die Informations-
bedürfnisse von Betriebsräten zugeschnitten.
Auf Betriebsratsschulungen bekommst du auf deine Fra-
gen konkrete Antworten und Lösungen und kannst dich 
mit Betriebsratskollegen anderer Betriebe und Branchen 
zwanglos austauschen und so gegenseitig von den Erfah-
rungen profitieren. 
Arbeitgeber haben die Möglichkeit, Managerschulungen 
zu besuchen, auf das Wissen der Mitarbeiter zuzugreifen 
oder sich die erforderliche Kompetenz von Experten »ein-
zukaufen«. 
Diese Möglichkeiten hat der Betriebsrat in der Regel 
nicht. Deshalb ist der Besuch von Schulungen für viele 
Gremien unverzichtbare Voraussetzung, um die ihnen 
vom Gesetzgeber zugedachten Aufgaben (beispiels- 
weise § 80 BetrVG) überhaupt erfüllen zu können.

3. Welche Vorteile habe ich  
von Seminaren?

Neben dem Erwerb von neuen Kenntnissen ist auch der 
Erfahrungsaustausch wertvoll. Der Besuch von Semina-
ren bietet die Möglichkeit, andere Betriebsräte auch aus 
anderen Branchen kennenzulernen und sich mit ihnen 
auszutauschen. So können die Teilnehmer zum einen 
vom Erfahrungsschatz anderer profitieren und zum ande-
ren ein Netzwerk aufbauen. 
Den Kontakt mit Teilnehmern als auch Referenten nach 
der Seminarwoche pflegen hilft bei künftigen betriebli-
chen Problemen.

4. Muss ich als Betriebsrats-
mitglied Seminare besuchen? 

Ja. Eigentlich hast du als BR-Mitglied nicht nur ein Recht 
auf Schulungen, sondern sogar die Pflicht dazu!
Durch die Übernahme des Betriebsratsamtes hast du ne-
ben deinen arbeitsvertraglichen Pflichten weitere Amts-
pflichten übernommen. 
Damit Du dieses Amt ordnungsgemäß ausüben kannst, 
benötigst du entsprechende Kenntnisse im Arbeits- und 
Betriebsverfassungsrecht. 
Das BAG hat hierzu sogar entschieden, dass sich jedes 
Betriebsratsmitglied auf sein Mandat als BR umfassend 
vorzubereiten hat und dazu verpflichtet ist, sich die da-
für unerlässlichen Kenntnisse anzueignen, um die Aufga-
ben sach- und fachgerecht erfüllen zu können (BAG vom 
21.04.1983).
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5. Ich bin bereits langjähriges 
Betriebsratsmitglied, wofür 
brauche ich eine Schulung? 

»Erfahrung heißt gar nichts, man kann seine Sache auch 
35 Jahre lang schlecht machen.« – Das Kurt Tucholsky  
zugeschriebene Zitat trifft es auf den Punkt. 
Die Praxis zeigt, dass eine dauerhaft erfolgreiche BR-Ar-
beit nicht nur an den »wirtschaftlich positiven Friedens-
zeiten«, sondern insbesondere an der erfolgreichen Be-
wältigung von Krisensituationen gemessen wird. 
Und auch wer bereits Krisenzeiten gemeistert hat muss 
mit Veränderungen Schritt halten. Wer in der alltäglichen 
Betriebsrats-Arbeit auf Augenhöhe agieren und langfris-
tig erfolgreich sein will, muss stetig »am Ball bleiben«.  
Das geht nur durch Schulung und Weiterbildung. 
Das gilt gerade auch für »friedliche« Zeiten. Wenn das 
Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es meistezu spät!

6. Welches Seminar sollte  
ich zuerst besuchen?

Wenn du neu in den Betriebsrat gewählt worden bist oder 
noch unerfahren, solltest du als erstes Grundlagensemi-
nare besuchen. Diese setzten keinerlei Kenntnisse und 
Erfahrungen voraus und vermitteln wichtige Inhalte über 
die Organisation und Aufgaben des Betriebsrats.

  �Grundlagen der Betriebsratsarbeit
  �Betriebsverfassungsrecht
  �Arbeitsrecht 
  �Sozialrecht
  �Arbeits- und Gesundheitsschutz

Das passende Seminar findest du unter www.br-spezial.de

7. Was muss ich machen, wenn 
ich ein Seminar besuchen will? 

Als erstes solltest du dir ein Seminar aussuchen und hier-
bei berücksichtigen, ob die Schulung im Hinblick auf dei-
ne Vorkenntnisse und Aufgaben im BR erforderlich ist und 
hinsichtlich der zeitlichen Lage des Seminars betriebliche 
Notwendigkeiten entgegenstehen. 
Dann muss der BR-Vorsitzende zu einer BR-Sitzung unter 
anderem mit dem Tagesordnungspunkt »Deine Teilnah-
me an dem konkreten Seminar« einladen und der BR im 
Rahmen der Sitzung einen entsprechenden Beschluss 
fassen. Anschließend musst du/der BR-Vorsitzende dem 
Arbeitgeber deine Seminarteilnahme mindestens zwei 
bis drei Wochen vorher mitteilen. 

Die Beschlussfassung zu § 37 Abs. 6 BetrVG:
�Ein wirksamer Beschluss des Betriebsrats zur Teil- 
nahme an einer Schulung ist in einer ordnungsgemäß 
einberufenen Sitzung (§ 30 BetrVG) zu fassen. 

Bei der Beschlussfassung sind die Regelungen  
des § 33 BetrVG zu beachten. 

  �Die Beschlussfähigkeit muss vorliegen. 
  �Der Beschluss über die Teilnahme ist  

mit der Mehrheit der Stimmen der  
anwesenden Mitglieder zu fassen. 

  �Das BAG verlangt, dass der Entsendungsbe-
schluss Tagesordnungspunkt der Sitzung ist. 

  �Die Behandlung der Entsendung ledig-
lich unter dem Tagesordnungspunkt 
»Verschiedenes« ist unzulässig.

  �Die Beschlussfassung hat sich auf die konkre-
te Schulungsveranstaltung, die Zahl und Aus-
wahl der BR-Mitglieder sowie die zeitliche Lage 
der Schulungsmaßnahme zu erstrecken 

  �Von dem Beschluss ist der Arbeitgeber zu unter-
richten (Siehe Musterformulare im Anhang).

8. Gibt es Fälle, in denen  
der Gesamtbetriebsrat (GBR) 
oder der Konzernbetriebsrat 
(KBR) für die Beschlussfassung 
zuständig ist?

Nein. Die Zuständigkeit für den Entsendebeschluss liegt 
stets beim Betriebsrat. Dementsprechend ist der Be-
triebsrat auch dann für den Entsendebeschluss zustän-
dig, wenn es an sich um eine Schulung für GBR- oder KBR-
Mitglieder geht.
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9. Benötige ich für die  
Teilnahme an einem Seminar 
vorher eine Genehmigung  
vom Arbeitgeber?

Nein. Eine vorherige Genehmigung oder Zustimmung 
des Arbeitgebers oder des Vorgesetzten ist nicht nötig. 
Es genügt, wenn das Seminar erforderlich im Sinne von  
§ 37 Abs. 6 BetrVG ist, hinsichtlich der zeitlichen Lage des 
Seminars betriebliche Notwendigkeiten berücksichtigt 
wurden, der BR einen ordnungsgemäßen Beschluss ge-
fasst hat und dies dem Arbeitgeber rechtzeitig mitgeteilt. 
Liegen alle diese Voraussetzungen vor, kannst Du ohne 
weiteres an dem Seminar teilnehmen.

10. Wann ist eine Schulung  
im Sinne von § 37.6 BetrVG  
erforderlich?

Ein Seminar ist immer dann erforderlich, wenn für den 
BR gegenwärtig und in naher Zukunft Aufgaben anstehen 
und die BR-Mitglieder nicht oder nicht ausreichend über 
die für die fach- und sachgerechte Wahrnehmung dieser 
Aufgaben notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten ver-
fügen (BAG vom 19.03.2008). Die im Hinblick auf die Be-
triebsratsaufgaben notwendigen Kenntnisse und Fähig-
keiten müssen auf der Schulung vermittelt werden.

Erforderlich im Sinne des § 37 Abs. 6 BetrVG sind: 
  �Grundkenntnisse des Betriebsverfassungsrechts 
  �Grundkenntnisse des allgemeinen Arbeitsrechts 
  �Grundkenntnisse über die im Betrieb geltenden  

Tarifverträge 
  �sowie ein gewisser Standard an allgemeinen rechtli-
chen, wirtschaftlichen und technischen Kenntnissen 

Die Vermittlung von Grundwissen beschränkt sich nicht nur 
auf Einführungslehrgänge, sondern umfasst auch spezielle, 
abgeschlossene Teilgebiete des BetrVG, wie beispielsweise 
soziale Angelegenheiten oder personelle Einzelmaßnah-
men (LAG München vom 25.02.1993).
Ohne Grundkenntnisse im allgemeinen Arbeitsrecht, ins-
besondere im Arbeits- und Gesundheitsschutz, wird der Be-
triebsrat seine Überwachungsaufgaben gemäß § 80 Abs. 1 
Nr. 1 BetrVG nicht erfüllen können. 
Das BAG bejaht die Vermittlung allgemeiner Grundkennt-
nisse des Sozial- und Sozialversicherungsrechts bei konkre-
tem betriebsbezogenen Anlass. BAG vom 04.06.2003. Die 
Erforderlichkeit ergibt sich aus dem konkreten Schulungs-
bedarf. Es ist wichtig, dass Betriebsräte die Notwendigkeit 
eines Seminars begründen können.

Beispiele für Schulungsbedarf Sozialrecht:
  �Wenn es im Betrieb um die Einführung  

neuer Sozialleistungen geht.
  �Wenn es zu Auseinandersetzungen mit 

Sozialleistungsträgern kommt.
  �Wenn es um die Umsetzung von Geset-
zen zur sozialen Sicherung geht.

  �Wenn es um die Beratung von Arbeit-
nehmern in sozialen Notlagen geht.

Neben der Vermittlung von Grundkenntnissen kann auch 
die Vermittlung von Spezialkenntnissen erforderlich i.S.d. 
§ 37 Abs. 6 BetrVG sein. Die Abgrenzung ist zum Teil flie-
ßend. Dem Betriebsrat steht ein gewisser Beurteilungs-
spielraum zu (BAG vom 16.10.1986).
Schwer tut sich das BAG nach wie vor damit, die Erfor-
derlichkeit von Kommunikationsseminaren anzuerken-
nen. Hier besteht ein Schulungsbedarf in erster Linie für 
BR-Vorsitzende und BR-Mitglieder in herausgehobenen 
Positionen (BAG vom 24.05.1995). Vermittelt ein Seminar 
sowohl erforderliche als auch nicht erforderliche The-
men, gilt es als erforderlich i.S.d. § 37 Abs. 6 BetrVG, wenn 
die erforderlichen Themen mehr als 50 % betragen (LAG 
Hamburg vom 26.09.1996).
Für Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
über die Erforderlichkeit einer Schulung ist das Arbeits-
gericht zuständig!

11. Wer bestimmt, ob eine  
Seminarteilnahme erforderlich 
ist? 

Der Betriebsrat hat bei der Prüfung, ob die Teilnahme an 
einer Schulung im Sinne von § 37 Abs. 6 BetrVG erfor-
derlich ist, einen Beurteilungsspielraum. Dieser bezieht 
sich sowohl auf den Inhalt als auch auf die Dauer der  
Schulung sowie auf die Anzahl der Mitglieder, die an der 
Schulung teilnehmen sollen (BAG vom 21.06.2001).
Maßgeblich ist, ob die Schulung zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung für erforderlich angesehen werden durf-
te. Sofern die Erforderlichkeit vom Arbeitgeber bestritten 
wird, entscheidet letztendlich das Arbeitsgericht, ob das 
Seminar erforderlich ist.

12. Sind Grundlagenschulungen 
für jedes Betriebsratsmitglied 
erforderlich?

Ja. Da eine verantwortungsvolle BR-Arbeit nur möglich 
ist, wenn jedes BR-Mitglied über Grundkenntnisse im Be-
triebsverfassungsrecht verfügt, ist der Besuch von Grund-
lagenschulungen zum Betriebsverfassungsrecht für jedes 
BR-Mitglied erforderlich im Sinne von § 37 Abs. 6 BetrVG.
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13. Was zählt zu den Grund-
kenntnissen im Betriebs- 
verfassungsrecht, die in 
Grundseminaren vermittelt 
werden?

Zu den Grundkenntnissen im Betriebsverfassungsrecht 
gehört das Wissen, das jedes Betriebsratsmitglied be-
nötigt um sein Amt pflichtgemäß ausüben zu können. Es 
handelt sich dabei um Handwerkszeug des Betriebsrats.
 

Zu den Grundkenntnissen gehören z.B.  
(Hess-LAG13.11.2008; LAG Berlin-Brandenburg 
3.5.2013; LAG Berlin-Brandenburg 7.9.2012):

  �Grundlagen der Betriebsratsarbeit
  �Geschäftsführung des Betriebsrats
  �Rechte und Pflichten des Betriebsrats
  �Allgemeine Aufgaben und Beteiligungsrechte
  �Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten
  �Betriebsvereinbarung, Regelungsabrede
  �Einigungstellenverfahren
  �Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen
  �wirtschaftliche Angelegenheiten
  �Arbeits- und Gesundheitsschutz
  �Grundbegriffe des Arbeitsrechts
  �Begründung von Arbeitsverhältnissen
  �Rechtsfragen um den Arbeitsvertrag
  �Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis
  �Wichtige Gesetze (Arbeitszeitgesetz, Mut-
terschutzgesetz, Sozialgesetzbuch SGB IX, 
Kündigungsschutzgesetzt, Teilzeitbefris-
tungsgesetz und Tarifvertragsgesetz)

  �Vollständige oder teilweise Betriebsübergänge
  �Insolvenzrecht
  �Beendigung von Arbeitsverhältnisse
  �Änderungskündigungen
  �Weiterbeschäftigungsanspruch
  �Leistungen der Arbeitsagentur zur Ver-
meidung von Arbeitslosigkeit

  �Betriebliche Altersversorgung, Betriebsrenten
  �Altersteilzeitgesetz

Diese Grundkenntnisse werden beispielsweise in den 
Seminaren von br-spezial B 1 – B 8 vermittelt. 
Da das Betriebsverfassungsrecht mit dem Arbeitsrecht 
eng verknüpft ist und die Kontrolle über die Einhaltung 
des Arbeitsrechts zu den Aufgaben des Betriebsrats nach 
§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG gehört, sind für jedes Betriebs-
ratsmitglied auch Grundkenntnisse im Arbeitsrecht im 
Sinne von § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich. Diese wer-
den überwiegend in den Seminaren Arbeitsrecht 1 bis 4  
behandelt. Schließlich gehört zum Grundgerüst eines je-
den BR-Mitglieds Grundkenntnisse im Arbeitsschutz und 
Sozialrecht, so dass auch zu diesem Thema ein Grundla-
genseminar für jedes BR-Mitglied erforderlich im Sinne von  
§ 37 Abs. 6 BetrVG ist.

SO BEREITEST DU  
DEINEN SEMINAR- 

BESUCH VOR
1. Wähle unter Berücksichtigung  
sowohl deiner Vorkenntnisse als  

auch der betrieblichen Erfordernisse  
im Betrieb das passende Se-

minarthema aus.  

2. Stelle sicher, dass du wäh-
rend der geplanten Schulungs-
zeit im Betrieb vertreten wirst.

3. Um das Seminar zum gewünschten  
Zeitpunkt besuchen zu können, solltest du  

so früh wie möglich einen Seminar-
platz unverbindlich reservieren 

4. Auf der folgenden Betriebsrats-
sitzung stellst du einen Antrag 
für den Besuch des Seminars.
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14. Was zählt zu den Grund-
kenntnissen zur Arbeitssicher-
heit und Unfallverhütung,  
die in Schulungen vermittelt 
werden?

Zu den Grundkenntnissen zur Arbeitssicherheit und 
Unfallverhütung gehört das Wissen, das jedes Betriebs-
ratsmitglied benötigt um sein Amt pflichtgemäß aus-
üben zu können. Arbeits- und Gesundheitsschutz zählt 
zu den zentralen Handlungsfeldern des Betriebsrats. 

Zu den Grundkenntnissen gehören beispielsweise
  �Gesetzliche Grundlagen (Arbeitsschutzgesetze,  

Arbeitssicherheitsgesetze)
  �Verordnungen (Arbeitsstättenverordnung, Bild-  

schirmarbeitsplatzverornung, Gefahrstoffverordnung)
  �Zahlen, Daten, Fakten zum betrieblichen Arbeits-  

und Gesundheitsschutz
  �Überblick über die einschlägigen gesetz-

lichen Vorschriften und ihre Rangfolge
  �betriebsverfassungsrechtliche Normen
  �Akteure und Themenfelder im Arbeits- und  

Gesundheitsschutz
  �Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutz-

gesetz als gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers
  �Betriebsverfassungsgesetz als Schlüssel zur Mit-

bestimmung im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
  �Arbeitsgestaltung 
  �Aufgaben und Bestellung von Betriebsärzten und 

Fachkräften für Arbeitssicherheit nach dem Ar-
beitssicherheitsgesetz und der DGUV Vorschrift 2 

  �Zusammenarbeit des BR mit Betriebsärzten, Fach-
kräften für Arbeitssicherheit u. Berufsgenossenschaft 

  �Gesetzlicher Auftrag der BG nach dem Sozialgesetz-
buch VII Unfall- und Berufskrankheiten-Geschehen, 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

  �Arbeit – Gesundheit – Krankheit: Zusammenhänge  
und Trends

  �Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
  �Arbeitsschutzsystem
  �Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz
  �Betriebliches Gesundheitsmanagement
  �Psychische Belastungen, Burn-out und Sucht

15. Wann sind Spezialseminare 
erforderlich? 

Die Teilnahme an einem Spezialseminar, also einem ver-
tiefenden Seminar, ist dann erforderlich, wenn der Be-
triebsrat unter Berücksichtigung der konkreten Situation 
im Betrieb und des Wissensstands im Gremium die Spezi-
alkenntnisse demnächst benötigt, um bestimmte Aufga-
ben sachgerecht erfüllen zu können (BAG vom 15.05.1986). 
Es muss also ein aktueller betrieblicher Anlass vorliegen, 
der die Beteiligung des Betriebsrats auslöst, und das zur 
fachgerechten Wahrnehmung der Aufgaben nötige Wis-
sen im Betriebsrat fehlen.
Die Kenntnisse müssen nicht sofort benötigt werden. 
Ausreichend ist, wenn sie in absehbarer Zeit benötigt 
werden. Darüber hinaus ist ein Spezial- oder Vertiefungs-
seminar dann erforderlich, wenn sich einzelne Mitglie-
der im Rahmen ihrer Betriebsratstätigkeit mit speziellen 
Themen beschäftigen, beispielsweise weil sie Mitglied in 
einem entsprechenden Ausschuss sind.
Aus dem Gesetzestext ergibt sind nicht, unter welchen 
Bedingungen eine Seminarteilnahme erforderlich ist. 
Nach der Rechtsprechung gelten Seminarteilnahmen 
als erforderlich, wenn die Wissensvermittlung für den Be-
triebsrat unter Berücksichtigung der konkreten Verhält-
nisse im Betrieb und im Betriebsrat notwendig ist, damit 
er seine aktuellen oder in naher Zukunft anstehenden 
Aufgaben sach- und fachgerecht erfüllen kann. 

�Die Erforderlichkeit hängt von verschiedenen Faktoren 
ab, die der Betriebsrat zu berücksichtigen hat:

betriebliche  
Situation

Welche Aufgaben und Probleme 
stellen sich dem Betriebsrat 
aktuell oder in absehbarer Zeit?

Inhalt der  
Veranstaltung

Sind die vermittelten Seminarin-
halte erforderlich?

Dauer und Art  
der Veranstaltung

Sind Dauer und Art der  
Veranstaltung für den Bil-
dungszweck angemessen?

Betriebsrats-
mitglied

Welche Vorkenntnisse hat 
das Betriebsratsmitglied?
Welche Seminare hat das 
Betriebsratsmitglied in der 
Vergangenheit besucht?
Mit welcher Spezialaufgabe  
ist das Betriebsratsmitglied 
im Betriebsrat betraut?

Anzahl der Schu-
lungsteilnehmer

Wie viele Betriebsratsmitglieder 
können zu dem gleichen 	
Seminar entsandt werden?

Entsendungs-
zeitpunkt

Ist das BR-Mitglied im Betrieb 
abkömmlich oder stehen der 
Seminarteilnahme betriebliche 
Notwendigkeiten entgegen?
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16. Kann ich eine Schulung 
besuchen, auf der nur ein Teil 
der Inhalte erforderlich ist?

Ja. Ob eine Schulung insgesamt erforderlich im Sinne von 
§ 37 Abs. 6 BetrVG richtet sich nach dem Schwerpunkt 
des Seminars. Sofern die Schulungszeit der erforderli-
chen Themen mit mehr als 50 % überwiegt, ist die gesam-
te Schulungsveranstaltung als erforderlich anzusehen 
(BAG vom 28.05.1976).

17. Kann der Arbeitgeber von 
mir verlangen, dass ich an-
stelle eines Seminarbesuchs 
die erforderlichen Kenntnisse 
selbst nachlese?

Nein. Wenig erfahrene oder schlecht beratene Arbeitge-
ber lehnen die Seminarteilnahme bisweilen mit dem Ar-
gument ab, man könne sich das fragliche Wissen auch im 
Selbststudium aneignen. 
Zutreffende Gegenargumente des BAG: Von einem juris-
tisch nicht vorgebildeten Menschen sei nicht zu erwarten, 
dass er den Text einer Entscheidung erläutere, Zusam-
menhänge aufzeige und die Umsetzungsmöglichkeiten 
im Betrieb erkenne. Weiter verweist das BAG darauf, dass 
sogar ein erfolgreiches Selbststudium sehr viel mehr Zeit 
als die Vermittlung durch einen Experten erfordern würde. 
Erforderliches Betriebsratswissen kann nicht bruch-
stückartig weitervermittelt, sondern nur durch eine 
qualifizierte Schulungsveranstaltung erworben werden. 
Daher hat jedes BR-Mitglied einen Schulungsanspruch 
und muss sich nicht auf das Selbststudium oder die Un-
terrichtung durch Kollegen verweisen lassen (BAG, Be-
schluss vom 05.05.1986).
Unterstützend kann man daran erinnern, dass selbst bei 
Fachanwälten für Arbeitsrecht ein jährliches Stunden-
kontingent für die Teilnahme an Fortbildungsmaßnah-
men vorgeschrieben ist. Die gesetzlichen Grundlagen der 
BR-Arbeit sind so komplex, dass man sie sich nicht selbst 
erschließen kann. 
Dies gilt umso mehr, je weniger Vorkenntnisse vorhanden 
sind. Insofern kann ein BR-Mitglied nicht darauf verwiesen 
werden, sich über den Inhalt des Gesetzes im Selbststu-
dium zu unterrichten (BAG v. 19.09.2001). Nur im Rahmen 
eines Betriebsratsseminars kannst du konkrete Fragen 
stellen und Probleme erörtern und direkt eine Antwort 
oder Problemlösung bekommen. Auch ein für die eigene 
Betriebsratsarbeit wichtiger Erfahrungsaustausch mit an-
deren BRs ist nur bei einer Betriebsratsschulung möglich.

18. Kann langjährige prakti-
sche Erfahrung die Teilnahme 
an einem Seminar ersetzen?

Nein. Auch langjährige Praxiserfahrung als BR kann den 
Seminarbesuch nicht ersetzen. Oft müssen gerade lang-
jährige BRs im Rahmen eines Seminars feststellen, dass 
sie in der Praxis einiges falsch gemacht haben oder ihr 
Wissen nicht auf dem aktuellen Stand ist. Im Übrigen 
kann das Erfahrungswissen nur im Wege einer Schulung 
überprüft und mit anderen BRs ausgetauscht werden. 
Seminare dienen auch dazu, vorhandene Kenntnisse 
zu systematisieren, dem BR Einschätzungs- und Bewer-
tungsmaßstäbe des Arbeitsrechts näher zu bringen und 
ihm den Zugang zu komplizierten Formulierungen des 
Gesetzes oder der Kommentierung zu erleichtern (ArbG 
Düsseldorf 03.04.2004). 

19. Kann der Arbeitgeber ver-
langen, dass sich nur ein Be-
triebsratsmitglied fortbildet 
und die anderen Betriebsrats-
mitglieder dann unterrichtet?

Nein. Jedes einzelne BR-Mitglied hat gemäß § 37 Abs.  
6 BetrVG Anspruch auf Teilnahme an Schulungen, die 
für die BR-Arbeit erforderlich sind. Deshalb muss man 
sich nicht auf das Selbststudium oder die Unterrichtung 
durch andere BR-Mitglieder verweisen lassen (BAG vom 
15.05.1986).
Außerdem würde dies voraussetzen, dass das geschulte 
BR-Mitglied über die dafür notwendigen pädagogischen 
Fähigkeiten verfügt. Schließlich besteht die große Ge-
fahr, dass bei der Vermittlung komplexer Sachverhalte 
durch »Laien« wesentliche Inhalte unvollstädig oder so-
gar überhaupt nicht vermittelt werden.
Selbst wenn die Wissensvermittlung effektiv versucht 
würde, wäre der dadurch entstehende Zeitaufwand er-
heblich höher als in einem Seminar.
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20. Kann der Arbeitgeber  
ein Seminar am Ende der  
Amtsperiode verweigern?

Grundsätzlich nein. Das gilt vor allem nicht, wenn es ak-
tuell ein betriebliches Problem gibt, das der Betriebsrat 
lösen muss. Auch Schulungen zur Vorbereitung der BR-
Wahl sind vor allem in dieser Zeit für Betriebsräte und 
Wahlvorstandsmitglieder erforderlich. Häufig lehnen Ar-
beitgeber bereits im letzten Jahr der Amtszeit Schulungs-
begehren des BRs ab mit dem Hinweis auf das nahe Ende 
der Amtszeit.  Es gibt keine zeitliche Grenze! Dies gilt ins-
besondere für alle Grundseminare.
Betriebsratsmitglieder haben auch kurz vor der nächsten 
Betriebsratswahl noch das Recht, ihr Fachwissen in Schu-
lungen auf den neuesten Stand zu bringen (BAG Urteil 
vom 07.05.2008 – 7 AZR 90/07).
Ohne Darlegung der konkreten Erforderlichkeit können 
BR-Mitglieder auch kurz vor Ende der Amtszeit eine 
Grundlagenschulung besuchen. Da hier Wissen vermit-
telt wird, das der BR zur Führung seiner Amtsgeschäfte 
ständig auch noch kurz vor dem Ende der Amtszeit be-
nötigt.

21. Wann ist ein Seminar  
zum Thema »Mobbing«  
erforderlich?

Ein Seminar zum Thema Mobbing ist eine Spezialschu-
lung. Das Seminar ist bereits dann erforderlich, wenn 
erste Anzeichen für eine (systematische) Schikane ge-
genüber einzelnen AN oder Vorgesetzten erkennbar wer-
den. Der Konflikt muss sich noch nicht bereits soweit 
verschärft haben, dass eine Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts, der Ehre oder der Gesundheit des 
betroffenen ANs eingetreten ist. Es reicht aus, dass der 
BR aufgrund von Beschwerden von AN oder anderen 
Kenntnissen einen Handlungsbedarf zum Thema Mob-
bing sieht (BAG 15.1.1997; LAG München 30.10.2012; LAG 
Hamm 7.7.2006)

22. Wann ist ein Seminar  
zum Thema »burn out«  
erforderlich?

Ein Seminar kann bereits dann erforderlich sein, wenn 
der BR mehrmals pro Monat von unterschiedlichen AN 
ausdrücklich auf das Thema »burn out« oder eine Über-
lastungssituation angesprochen wird. 
Der BR muss sich in diesem Fall mit den AN auseinan-
dersetzen, die ihm die Belastungssituation und befürch-
teten Gesundheitseinschränkungen schildern. Er muss 
anschließend prüfen, ob die konkreten Arbeitsbedin-
gungen hierfür verantwortlich sein können. Vor diesem 
Hintergrund ist ein ausreichend konkreter Anlass für ein 
Seminarbesuch zu diesem Thema gegeben (ArbG Essen 
30.6.2011).

23. Kann ein Seminar zur  
Bildung eines KBR erforderlich 
sein?

Ja. Ein Seminar zur Bildung eines KBR kann erforderlich 
sein. Für die Errichtung eines KBR gem. § 54 BetrVG sind 
neben gewissen Kenntnissen des Betriebsverfassungs-
rechts auch Kenntnisse des Aktiengesetzes notwendig. 
Schließlich wird bezüglich des Konzern-Begriffs in § 54 
BetrVG auf § 18 AktG verwiesen. Die Erforderlichkeit wird 
insbesondere dann bestehen, wenn zwischen Arbeit-
geber und BR streitig ist, ob ein KBR zu bilden ist (BAG 
24.7.1991; LAG Brem 3.11.2000).

24. Kann ein Seminar zum 
Thema Beschlussfassung und 
Protokollführung erforderlich 
sein?

Ja. Eine Schulung zum Thema Beschlussfassung und Pro-
tokollführung kann zumindest für die Personen erforder-
lich sein, die für die Protokollanfertigung zuständig sind. 
Dazu gehören der Schriftführer und dessen Stellvertreter. 
Schließlich übernehmen diese die Verantwortung für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit des Sitzungsprotokolls. 
Die Erforderlichkeit wird auch nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass bisher keine Beanstandung der Tätigkeit des 
Schriftführers erfolgt ist. Schließlich können mögliche 
Fehler – auch mangels besseren Wissens – nicht aufgefal-
len sein (LAG Düsseldorf 6.2.2009; ArbG Weiden 4.9.2007).
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25. Kann ein Seminar zum 
Thema »Aktuelle Recht- 
sprechung« erforderlich sein?

Ja. Eine Schulung zum Thema»Aktuelle Rechtsprechung« 
kann erforderlich sein, denn der BR als Gremium muss 
sich auch über die Entwicklung der Rechtsprechung auf 
dem Laufenden halten, um seine Aufgaben verantwort-
lich wahrnehmen zu können. 
Der BR kann nicht allein auf das laufende Studium von 
Fachzeitschriften, die Lektüre juristischer Kommentare 
oder eine Recherche im Internet verwiesen werden. In 
einer Schulung besteht schließlich die Möglichkeit an-
hand aktueller Entscheidungen der LAG‘s und des des 
BAG arbeitsrechtliche Zusammenhänge zu erläutern. 
Außerdem kann erläutert werden, welche Folgen diese 
Entscheidungen auf die Betriebsrats-Arbeit haben.

26. Kann ein Betriebsrats- 
mitglied an einem Seminar 
zum Thema Schwerbehin- 
dertenrecht teilnehmen?

Ja. Der Betriebsrat hat im Hinblick auf Schwerbehinderte 
vielfältige Aufgaben wahrzunehmen. 
Dazu gehört die Förderung ihrer Eingliederung gem.  
§ 80 Abs. 1 Nr. 4 BetrVG. Ebenso hat der Betriebsrat gem. 
§ 93 SGB IX die Eingliederung schwerbehinderter Men-
schen zu fordern und darauf zu achten, dass die dem Ar-
beitgeber nach dem SGB IX obliegenden Verpflichtungen 
erfüllt werden. 
Außerdem wirkt der BR auf die Wahl der Schwerbehinder-
tenvertretung hin. Voraussetzung für die Erforderlichkeit 
ist lediglich, dass im Betrieb schwerbehinderte AN be-
schäftigt werden. 
Die Erforderlichkeit besteht unabhängig davon, ob im 
Betrieb ein Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
gewählt ist oder nicht. Wurde ein Vertrauensmann der 
Schwerbehinderten gewählt und ist dieser gleichzeitig or-
dentliches Mitglied des BRs, schließt dies nicht die Erfor-
derlichkeit einer Schulung zum Schwerbehindertenrecht 
für andere Mitglieder aus (LAG Hamm 9.3.2007).

27. Kann ein Seminar  
zum Thema Tarifrecht  
erforderlich sein?

Ja. Eine Schulung zum Tarifrecht kann auch dann erfor-
derlich sein, wenn ein Tarifvertrag nur durch arbeitsver-
traglich Bezugnahme angewandt wird. 
Der BR hat gem. § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG über die Einhal-
tung von Tarifverträgen zu wachen. Er muss wissen, inwie-
weit Tarifverträge das Mitbestimmungsrecht des BRs im 
Hinblick auf die Lohngestaltung gern. § 87 Abs. 1 Nr. 10,  
11 BetrVG beeinflussen. 
Ebenso stellt sich die Frage, inwieweit Tarifverträge 
im Rahmen von personellen Einzelmaßnahmen gern.  
§ 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG zu berücksichtigen sind. Eben-
falls muss der BR wissen, in welchem Umfang der Tarifvor-
rang gern. § 77 Abs. 3 BetrVG den Abschluss von Betriebs-
vereinbarungen ausschließt. Diese Fragen können sich 
nicht nur in einem Betrieb stellen, wo Tarifverträge kraft 
Tarifbindung von Arbeitnehmern und Arbeitgeber zur An-
wendung kommen. Sie können auch dort relevant sein, 
wo die Tarifverträge nur über arbeitsvertragliche Bezug-
nahme zur Anwendung kommen (LAG Hamm 17.8.2007).

28. Kann ein Seminar  
zu wirtschaftlichen Themen 
erforderlich sein?

Ja. Schulungen zu wirtschaftlichen Themen können er-
forderlich sein. Derartige Schulungen können z.B. Be-
triebswirtschaftslehre, Bilanzanalyse, wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und Unternehmensstrategie zum 
Inhalt haben. 
Es ist nicht zwingend Voraussetzung, dass der Be-
trieb über einen Wirtschaftsausschuss verfügt, damit 
eine Schulung zu wirtschaftlichen Fragestellungen er-
forderlich sein kann (LAG Bln-Bbg 9.10.2009; LAG Nds 
27.9.2000; LAG BW 8.11.1996).
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29. Kann ein Seminar zu  
Rhetorik und Verhandlungs-
führung erforderlich sein?

Ja. Eine Schulung zu Rhetorik und Verhandlungsführung 
kann erforderlich sein. 
Zu berücksichtigen ist, dass der BR oft als Verhandlungs-
partner Arbeitgebervertreter hat, zu deren Alltagsgeschäft 
es gehört, im Gespräch mit anderen ihre Interessen durch-
zusetzen. 

Maßgeblich für die Erforderlich-
keit sind verschiedene Kriterien:

  �Funktion des zu schulenden Mitglieds (z.B. 
BR-Vorsitzender oder dessen Stellvertreter) 

  �vorhandene rhetorische Kompetenz und  
Erfahrungen

  �Herausforderungen in der Wahlperiode 
(z.B. Betriebsversammlungen, Verhand-
lung von Betriebsvereinbarungen)

  �individuelle physische und psychische  
Belastungen durch Herausforderungen  
(z.B. Angst vor Betriebsversammlungen)

  �Größe des Betriebs und des BRs Größe des Teil-
nehmerkreises bei Betriebsversammlungen 
(BAG 12.1.2011; LAG Niedersachsen 9.2.2005;  
Sächsisches LAG 22.11.2002).

30. Kann ein Seminar  
zum Thema »Update Arbeits- 
und Betriebsverfassungsrecht« 
erforderlich sein? 

Ja. Nicht nur Gesetze werden permanent aktualisiert, 
sondern es kann auch sein, dass die Rechtsprechung 
einen Fall mittlerweile ganz anders sieht als noch vor eini-
gen Jahren. Nach dem Besuch dieses Seminars bist du in 
betriebsverfassungsrechtlichen Fragen wieder sattelfest 
und auf dem neuesten Stand.

31. Darf ein Betriebsratsmit-
glied zu einem Grundseminar, 
wenn es bereits lange Zeit  
im Betriebsrat ist? 

Ja. Eigentlich wird davon ausgegangen, dass Grundlagen-
schulungen für jedes BR-Mitglied erforderlich sind. Nach 
richterlicher Meinung ist ein Besuch der Seminare ab B 2 
aufwärts auch für wiedergewählte BRs notwendig. Wegen 
der zahlreichen Gesetzesänderungen in den vergange-
nen Jahren ist es sogar dringend anzuraten.

Absprache mit dem Arbeitgeber: Es ist ratsam, 
den geplanten Seminarbesuch mit dem Arbeit-
geber abzustimmen, um Missverständnisse zu 
vermeiden, obwohl der Arbeitgeber die Teilnah-
me grundsätzlich nicht genehmigen muss.

32. Darf der Betriebsrat  
mehrere Mitglieder zu einem 
Spezialseminar mit dem  
gleichen Thema entsenden?

Ja. Der BR darf mehrere Mitglied zu einer Spezialschu-
lung entsenden. Es kann erforderlich sein, dass mehrere 
BR-Mitglieder über die im Seminar vermittelten Kenntnis-
se verfügen müssen. 

Maßgeblich dafür können folgende Kriterien sein:
  Größe des Betriebsrats
  Aufgabenverteilung innerhalb des Betriebsrats
  �in verschiedenen Ausschüssen werden je-

weils Spezialkenntnisse benötigt
 �fundierter Austausch unter mehreren BR-Mitglie-
dern ist nötig, um sachgerechte Lösungen zu finden 
(z.B. bei einer Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit).
 �verschiedene Ansprechpartner sollen für AN zur 
Verfügung stehen und sich gegenseitig bei Ab-
wesenheit (z.B. Urlaub, Krankheit) vertreten.

33. Darf ein Betriebsrat  
mehrere Mitglieder zum  
selben Seminar entsenden?

Ja. Der BR darf mehrere Mitglied zum selben Seminar ent-
senden. Maßgeblich ist lediglich, das für jedes einzelne 
Mitglied die Erforderlichkeit gegeben ist. Die Entsendung 
mehrerer BR-Mitglieder kann auch sinnvoll sein, denn da-
durch wird gewährleistet, dass die verschiedenen Mitglie-
der Themen in gleicher Weise vermittelt bekommen.
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34. Was ist zu tun, wenn der 
Arbeitgeber die Erforderlich-
keit des Seminars bestreitet?

Bestreitet der Arbeitgeber trotz ordnungsgemäßen BR-
Beschluss die Erforderlichkeit des Seminars, kann der 
Betriebsrat ein arbeitsgerichtliches Beschlussverfahren 
einleiten. Das Arbeitsgericht entscheidet dann, ob das 
Betriebsratsseminar erforderlich ist. Die Kosten für die-
ses Verfahren einschließlich der Anwaltsosten trägt der 
Arbeitgeber. 
Wenn der Seminarbeginn kurz bevorsteht, kann der Schu-
lungsanspruch im Wege einer einstweiligen Verfügung vor 
dem Arbeitsgericht durchgesetzt werden.

35. Wie viele Seminare  
darf ich als Betriebsrats- 
mitglied besuchen?

Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass jedes BR-Mitglied in-
nerhalb der vierjährigen Amtszeit nur drei bzw. vier Semi-
nare besuchen darf. 
Grund dafür ist der zusätzlich zu dem eigentlichen Schu-
lungsanspruch nach § 37 Abs. 6 Be-trVG bestehende Bil-
dungsurlaub für BRs nach § 37 Abs. 6 BetrVG, wo diese 
zeitliche Obergrenze festgelegt ist.
Tatsächlich kann jedes BR-Mitglied so viele Schulungen 
besuchen, wie es für die Arbeit im BR erforderlich ist. Es 
gibt es keine zahlenmäßige oder zeitliche Begrenzung. 
Maßgeblich ist allein das Kriterium der Erforderlichkeit.
Da nach dem BAG jedes Betriebsrats-Mitglied nicht nur 
berechtigt, sondern sogar dazu verpflichtet ist, sich die 
für die Betriebsratsarbeit unerlässlichen Grundkenntnis-
se anzueignen, um die Aufgaben sach- und fachgerecht 
erfüllen zu können (BAG vom 21.04.1983), werden drei bzw. 
vier Seminare innerhalb der vierjährigen Amtsperiode 
nicht ausreichen. 
Hinzu kommt, dass der BR einen umfangreichen Infor-
mationsbedarf hat, der vor allem auch auf dem neuesten 
Stand gehalten werden muss (BAG vom 11.07.1972).

36. Gibt es einen Seminaran-
spruch für Mitglieder des  
Wirtschaftsausschusses (WA)?

Ja. Der WA berät sich in wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten mit dem Unternehmer und unterrichtet anschließend 
den BR, um ihn bei der Wahrnehmung seiner Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsrechte zu unterstützen. 
Mitglieder im WA müssen entsprechendes betriebswirt-
schaftliches Grundlagenwissen erwerben, um die vom 
Unternehmen vorzulegenden Wirtschaftsunterlagen, 
Daten und Zahlen für die Tätigkeit im WA analysieren und 
die darauf folgenden Informationen gegenüber dem BR 
darlegen zu können. 
Im WA tätige BRs haben einen Schulungsanspruch nach 
§ 37 Abs. 6 BetrVG (Rechtsprechung BAG). 
Es ist zu beachten, das dem WA auf Arbeitgeberseite 
oftmals hochqualifizierte Fachkräfte gegenüberstehen, 
die ihrerseits ihre Kenntnisse in einem Studium (3,5 bis  
5 Jahre!) und langjähriger Praxis erworben haben. Inso-
fern kann nicht ernsthaft angenommen werden, dass 
selbst ein 4- bis 5-wöchiger Kurs einen derartigen Kennt-
nisstand auch nur halbwegs ausgleicht.
Natürlich dürfen deshalb auch mehrere Seminare be-
sucht werden, denn das nötige Wissen lässt sich nicht nur 
in einem Seminar vermitteln.
Vorwissen, etwa durch eine Ausbildung zur Industriekauf-
frau oder Erfahrung in der Buchhaltung, schließen einen 
Schulungsanspruch nicht aus, da in den WA-Seminaren 
darüber hinausgehendes Grundwissen vermittelt wird 
(LAG Hamm vom 10.6.2005). 
a. Betriebsratsmitglieder im Wirtschaftsausschuss 
Ein BR überschreitet das ihm zuzubilligende Ermessen nach 
§ 37 Abs. 6 BetrVG nicht, wenn er ein Mitglied, das schon an 
drei üblichen BR-Schulungen teilgenommen hat, zu einer 
Spezialschulung für WA-Mitglieder entsendet, in der die 
juristischen Probleme des WA und betriebswirtschaftliche 
Themen behandelt werden. Geringe Überschneidungen in 
der Themenstellung mit bereits besuchten Veranstaltun-
gen stehen der Notwendigkeit der Schulungsmaßnahme 
nach § 37 Abs. 6 BetrVG nicht entgegen. 
Der Hinweis des Gesetzes in § 107 BetrVG auf die fach-
liche und persönliche Eignung der Mitglieder eines WA 
bedeutet lediglich, dass die zu Entsendenden in der Lage 
sein müssen, unter Inanspruchnahme der gesetzlich zu-
lässigen Schulungsmöglichkeiten (§ 37 BetrVG) innerhalb 
einer überschaubaren Zeit sich so einzuarbeiten, dass 
sie den Anforderungen des Gesetzes entsprechen (LAG  
Bremen vom 17.1.1984)
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Ein in den WA gewähltes BR-Mitglied kann an einer 
Schulung teilnehmen, die Grundkenntnisse für die Wahr-
nehmung der Tätigkeit im WA vermittelt, wenn es diese 
Kenntnisse nicht bereits hat. Hiergegen kann nicht einge-
wandt werden, dass die WA-Mitglieder »die zur Er-füllung 
ihrer Aufgaben erforderliche fachliche und persönliche 
Eignung besitzen« sollen. LAG Berlin vom 13.11.1990 
Maßgeblich für die Beurteilung der Erforderlichkeit der 
Teilnahme seines Mitglieds an einer Schulungsveranstal-
tung ist der Wissensstand des BR vom zu vermittelnden 
Lernstoff des Veranstalters, bei der Beschlussfassung vor 
der Entsendung seines Mitglieds. Unberücksichtigt müs-
sen spätere Erkenntnisse über den tatsächlich vermittel-
ten Wissensstoff bleiben (LAG Schleswig-Holstein vom 
23.5.1996).
Der Arbeitgeber hat auch dann den Lohn für die Zeit einer 
Schulung eines WA-Mitgliedes (das gleichzeitig Mitglied 
im BR ist) gem. § 611 Abs.1 BGB i.V. mit § 37 Abs.2 und 6 
BetrVG fortzuzahlen, wenn dieses Mitglied mit mehre-
ren BR-Mitgliedern ohne Grundkenntnisse erstmals in 
den WA vom BR entsandt worden ist (LAG Hamm vom 
8.8.1996.
b) Umfang des Schulungsanspruchs – Zuständigkeit  
des Betriebsrates 
Mitglieder des WA, die gleichzeitig BR-Mitglied sind, ha-
ben Anspruch auf eine fachspezifische Schulung im 
Rahmen von § 37 Abs.6 BetrVG, sofern ihnen die nötigen 
Fachkenntnisse fehlen. ArbG Würzburg vom 4.2.1999
Der AG hat auch dann die Kosten für ein von zwei WA-
Mitgliedern besuchtes Seminar zu zahlen, wenn dieses 
Grundkenntnisse für WA-Mitglieder vermittelt hat und die 
geschulten WA-Mitglieder als gleichzeitige BR-Mitglieder 
ohne solche Kenntnisse in den WA entsandt worden sind 
(LAG Hamm vom 13.10.1999).
WA-Mitglieder, die gleichzeitig BR-Mitglieder sind, können 
verlangen, bei Schulungen von den Kosten freigestellt zu 
werden, wenn darin Grundkenntnisse für WA-Mitglieder 
vermittelt werden und sie diese noch nicht haben (LAG 
Hamm vom 13.10.2001). Ein Seminar »Bilanzanalyse« ist 
eine erforderliche Schulungsveranstaltung gemäß § 37 
Abs. 6 BetrVG für Mitglieder des WA (LAG Nürnberg  
vom 8.8.1994).

37. Dürfen auch Ersatz- 
mitglieder an Betriebsrats-
schulungen teilnehmen?

Ja. Ersatzmitglieder haben einen Anspruch auf Schulun-
gen, um für ihre Aufgaben im Betriebsrat gut vorbereitet 
zu sein. Um ihr Rechte und Pflichten wahrnehmen zu kön-
nen müssen über Grundkenntnisse im Arbeits- und Be-
triebsverfassungsrecht verfügen. 
Wenn ordentliche Betriebsrats-Mitglieder verhindert 
sind (Urlaub, Krankheit etc.), rücken Ersatzmitglieder ge-
mäß § 25 BetrVG nach und müssen wie jedes ordentliche 
BR-Mitglied ihre verantwortungsvolle Aufgabe wahrneh-
men. Ersatzmitglieder müssen grundsätzlich die gleichen 
Kenntnisse haben wie ordentliche BR-Mitglieder. 
BAG Urteil 15.5.86: »Ersatzmitglieder des BRs, die häufig 
und in einer gewissen Regelmäßigkeit BR-Mitglieder ver-
treten, haben grundsätzlich Anspruch auf Schulungs-
maßnahmen nach § 37.6 BetrVG«. Das gilt zumindest für 
die in der Liste ersten beiden Ersatzmitglieder. Die weite-
ren nur dann, wenn sie schon mal an einer Sitzung stell-
vertretend teilgenommen haben. 
Laut BAG besteht ein Anspruch auf den Besuch von 
Grundlagenseminaren zu den Themen Betriebsverfas-
sungs- und Arbeitsrecht (BAG, Beschluss vom 14.12.1994).
Ersatzmitglieder nehmen die Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten eines verhinderten Mitglieds wahr. Sie werden 
zu Sitzungen eingeladen, wenn ein ordentliches Mitglied 
verhindert ist. Bei einer Verhinderung besteht auch die 
Pflicht, das Ersatzmitglied einzuladen.

38. Muss man bei der Planung 
von Seminaren auf betriebliche 
Notwendigkeiten Rücksicht 
nehmen?

Ja. § 37 Abs. 6 Satz 3 BetrVG verpflichtet den BR, bei der 
Festlegung der zeitlichen Lage der Teilnahme an einer 
Schulungsveranstaltung die betrieblichen Notwendigkei-
ten zu berücksichtigen. 
Deshalb muss der BR dem Arbeitgeber die geplante 
Teilnahme und die zeitliche Lage der Schulung gemäß  
§ 37 Abs. 6 Satz 4 BetrVG auch rechtzeitig, d.h. mindestens  
2-3 Wochen vor Seminarbeginn mitteilen. Hält der Arbeit-
geber die betrieblichen Notwendigkeiten für nicht aus-
reichend berücksichtigt, so kann er nach § 37 Abs. 6 Satz  
5 BetrVG die Einigungsstelle einschalten, die dann ver-
bindlich hierüber entscheidet. 
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39. Muss der Betriebsrat darauf 
achten, dass die Schulungs-
kosten verhältnismäßig sind?

Ja, im Prinzip schon. Nachdem im BR geprüft wurde, ob 
das Seminar im Sinne von § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich 
ist, gilt es auch die Verhältnismäßigkeit zu wahren. 
Das bedeutet, dass der BR abwägen muss, ob die Kosten im 
Zusammenhang mit der Betriebsratsschulung den Arbeit-
geber unverhältnismäßig belasten. Insbesondere muss 
darauf geachtet werden, dass keine unnötigen Kosten für 
den Arbeitgeber entstehen. Unverhältnismäßig wäre bei-
spielsweise die Teilnahme an einer Grundlagenschulung 
auf Mallorca, die zur gleichen Zeit und beim gleichen Semi-
naranbieter in der Nähe des Betriebs stattfindet.

40. Muss der Betriebsrat  
den »kostengünstigsten«  
Seminaranbieter wählen? 

Nein. Vorweg: br-spezial gehört zu den kostengünstigs-
ten Anbietern Deutschlands. 
Der BR ist nicht verpflichtet, aus dem umfangreichen An-
gebot an Betriebsräteseminaren die kostengünstigste 
Veranstaltung auszuwählen. Kann der BR Gründe für die 
Auswahl des Schulungsanbieters nennen, sind höhere 
Kosten hinzunehmen. 

Derartige Gründe können zum Beispiel folgende sein:
  �BR hält Schulung für qualitativ besser, z.B. weil 

Wissen im Rahmen von Gruppenarbeit vertieft wird
  �BR-Mitglied hat bereits zuvor Schulun-

gen beim gleichen Anbieter besucht, auf 
die in-haltlich Bezug genommen wird

  �BR bevorzugt gewerkschaftlichen oder 
nicht-gewerkschaftlichen Anbieter

  �zeitliche Lage passt besser, z.B. Schu-
lungstermin ist früher

  �Referent ist aufgrund früherer Schulungen bekannt  
(BAG 17.11.2010; Hessisches LAG 14.5.2012).

Zwar muss der BR darauf achten, dass das Betriebsrats-
seminar verhältnismäßig ist. Ansonsten hat der BR bei 
der Auswahl des Seminarveranstalters freie Wahl. Dem-
entsprechend ist der BR nicht dazu verpflichtet, den kos-
tengünstigsten Seminaranbieter zu wählen ( BAG vom 
28.06.1995).
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, solche Kosten zu tragen, 
die der Sache nach verhältnismäßig und zumutbar sind. 
Auch der Kostenaufwand für Schulungen des Führungs-
personals kann in diesem Zusammenhang berücksichtigt 
werden. Dieser dürfte im Allgemeinen we-sentlich höher 
ausfallen als die Kosten eines Betriebsräteseminars glei-
cher Dauer. 

�Beispiel: Ein eintägiges Seminar für Manager  
und leitenden Mitarbeiter mit dem Titel »Künstliche  
Intelligenz« veranstaltet die Firma Euroforum 2025 
 zum Preis von 2.900 Euro zzgl. MwSt. 

Den Vergleich zu Kosten von Managementschulungen 
brauchen Betriebsräteseminare nicht zu scheuen. 
Seminare von br-spezial lassen eine an den praktischen 
Bedürfnissen der Betriebsratsarbeit ausgerichtete Wis-
sensvermittlung erwarten. 

Externe- oder Inhouse-Schulung
Das richtige Thema für eine Schulung ist gefunden. 
Es stellt sich nun die Frage, ob dieSchulung Inhouse 

veranstaltet oder auswärts besucht werden sollte.
Sowohl für externe als auch Inhouse-Schulungen  

gibt es Argumente Für und Wider. 

Externe Schulung
Vorteile

+ �Zugeschnitten auf  
spezielle betriebliche 
Belange und Bedürf-
nisse der BR-Mitglieder

+ �Geringere Kosten, nur 
die Schulungsgebühr

+ Zeitsparender

Nachteile
– �Eventuelle Störungen 

im Seminar durch den 
Arbeitsablauf im Betrieb

– �Kein Erfahrungsaus-
tausch mit ande-
ren BR-Kollegen

Externe Schulung
Vorteile

+ �Intensiver Erfahrungs-
austausch mit BR-Kol-
legen anderer Betriebe

+ �Optimale Lernatmosphäre, 
ohne Ablenkung durch 
Aufgaben im Betrieb

+ �Höherer Erholungswert  
nach langen Schulungs- 
tagen

Nachteile
– �Kosten für Unterkunft 

und Verpflegung

– �Zeitaufwand durch 
An- und Abreise
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41. Darf der Arbeitgeber die 
Schulungskosten begrenzen 
oder ein bestimmtes Budget 
festlegen?

Nein. Der BR ist nicht an ein vom Arbeitgeber vorgegebe-
nes Schulungsbudget gebunden!
Der Arbeitgeber darf für Betriebsratsschulungen die Kos-
ten weder begrenzen noch ein bestimmtes Budget hierfür 
festlegen. Auf die Betriebsratsschulungen haben alle BR-
Mitglieder unter Berücksichtigung der Voraussetzungen 
des § 37 Abs. 6 BetrVG einen Rechtsanspruch, der durch 
einseitige finanzielle Vorgaben des Arbeitgebers nicht be-
schnitten werden kann. 
Vielmehr ergibt sich die Kostentragungspflicht des Ar-
beitgebers aus § 40 Abs. 1 BetrVG , die weder durch ein-
seitige Vorgaben noch durch Betriebsvereinbarung oder 
Tarifvertrag abgeschafft oder eingeschränkt werden kann 
(BAG vom 09.06.1999).
Soweit Schulungen erforderlich sind, darf der BR ein vom 
AG geplantes Budget überschreiten.
Grundsätzlich kann der Arbeitgeber mit Budgets kalku-
lieren und zumindest in seiner internen Kalkulation auch 
zwischen verschiedenen Budgets einen Ausgleich vor-
nehmen. Es ist allerdings nicht zulässig, dass der Arbeit-
geber Fortbildungswünsche von AN ablehnt und darauf 
verweist, dass der BR zu viele Schulungen besucht habe. 
Damit würde er die Arbeit des BRs behindern, denn der 
BR müsste sich vor den AN für die Wahrnehmung seiner 
ge-setzlich bestehenden Ansprüche/Pflichten rechtferti-
gen (BAG 12.11.1997).

42. Kann man vom Arbeitgeber 
einen Vorschuss für die Fahrt-
kosten und Auslagen verlangen?

Ja. Sofern einem BR-Mitglied durch die Betriebsratstätig-
keit Aufwendungen wie beispielsweise Fahrtkosten oder 
Spesen entstehen, kann vom Arbeitgeber vorher ein an-
gemessener Vorschuss auf die zu erwartenden Aufwen-
dungen verlangt werden. Dies gilt auch bei einer Teilnah-
me an einer Schulungs- und Bildungsveranstaltung, die 
nach § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich ist.

43. Müssen Betriebsratsmit-
glieder bei einem Seminarbe-
such die betriebliche  
Reisekostenregelung beachten? 

Ja. Müsste sich das BR-Mitglied sich nicht an die be-
triebliche Reisekostenregelung halten, läge ein Verstoß 
gegen das Begünstigungsverbot des § 78 S. 2 BetrVG vor. 
Das BR-Mitglied würde besser gestellt als andere AN bei 
betrieblich veranlassten Reisen. Dies gilt allerdings nur, 
wenn die Reisekostenregelung zumutbar ist. Außerdem 
müssen die Übernachtungs- und Verpflegungskosten 
vom BR-Mitglied beeinflusst werden können. 
Kann das BR-Mitglied die Kosten nicht beeinflussen und 
werden höhere Kosten verursacht, muss der BR aller-
dings darlegen, aus welchen Gründen er eine Schulung 
für erforderlich halten durfte, bei der die Reisekosten über 
die Sätze einer im Betrieb geltenden allgemeinen Reise-
kostenregelung hinausgehen (BAG 28.3.2007).

44. Ist die Zeit der Teilnahme 
an einem Betriebsratsseminar 
als Arbeitszeit zu bezahlen?

Ja. Der Arbeitgeber darf bei einem Betriebsratsseminar 
gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG in Verbindung mit § 37 Abs.  
2 BetrVG keine Minderung des Arbeitsentgelts vorneh-
men. Teil-nehmende BR-Mitglieder haben Anspruch auf 
das Arbeitsentgelt, das ihnen zustände, wenn sie – statt 
an der Schulung teilzunehmen – im Betrieb weitergear-
beitet hätten.
Es gilt das Lohnausfallprinzip. Fortzuzahlen ist das verein-
barte Arbeitsentgelt einschließlich etwaiger Zuschläge 
und Zulagen. Ein Mehrarbeitszuschlag ist auch dann fort-
zuzahlen, wenn die Schulungszeit kürzer als die maßge-
bende Arbeitszeit am Schulungstag ist. 
Ist das BR-Mitglied vor der Schulung regelmäßig über die 
vertraglich geschuldete Arbeitsleistung hinaus zu zusätz-
lichen Arbeitseinsätzen herangezogen worden, ist ihm 
während der Schulungsteilnahme das Entgelt auch für die 
ausgefallenen zusätzlichen Arbeitseinsätze fortzuzahlen, 
wenn davon auszugehen ist, dass der Arbeitseinsatz wäh-
rend der Schulungszeit nur wegen der Teilnahme des Mit-
glieds am Seminar unterblieben ist (BAG vom 03.12.1997).
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45. Müssen teilzeitbeschäftigte 
Betriebsratsmitglieder  
bei Schulungen ihre Freizeit 
opfern?

Nein Sofern ein teilzeitbeschäftigtes BR-Mitglied außer-
halb seiner persönlichen Arbeitszeit an einem erforder-
lichen Betriebsratsseminar teilnimmt, leistet es Mehr-
arbeit. 
Nach § 37 Abs. 6 Satz 2 BetrVG in Verbindung mit § 37 
Abs. 3 Satz 1 BetrVG ist diese betriebsratsbedingte 
Mehrarbeit durch Freizeitausgleich auszugleichen. Das 
bedeutet, dass ein teilzeitbeschäftigtes BR-Mitglied für 
die Teilnahme an einem Betriebsratsseminar nicht seine 
Freizeit opfern muss. 
Allerdings ist der Umfang des Ausgleichsanspruchs 
nach § 37 Abs. 6 Satz 2 BetrVG begrenzt auf die Arbeits-
zeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Teilzeit-
beschäftigte BR-Mitglieder haben im gleichen Umfang 
Anspruch auf Schulungen wie ihre vollzeitbeschäftigten 
Kollegen. 
Von ihnen kann kein größeres »Freizeitopfer« verlangt 
werden als von Vollzeitbeschäftigten. 
Nimmt ein teilzeitbeschäftigtes BR-Mitglied außerhalb 
seiner Arbeitszeit an einer erforderlichen Schulung teil, 
hat es gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG Anspruch auf entspre-
chenden Freizeitausgleich. 
Zur Ausgleichspflichtigen Seminarzeit gehören auch die 
Pausen. Der Umfang des Freizeitausgleichs ist auf die 
Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 
begrenzt (BAG vom 16.02.2005).

46. Welche Kosten muss  
der Arbeitgeber bei Seminaren 
übernehmen?

Bei Schulungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG hat der Arbeit-
geber grundsätzlich folgende Kosten zu übernehmen: 

  �Arbeitsentgelt nach dem Lohnausfallprinzip
  �Fahrtkosten 
  �Übernachtungs- und Verpflegungskosten 
  �Seminargebühren (Kosten für die Schulung,  
z.B. Aufwendungen für Seminarmaterial,  
Referentenhonorare etc.) 

Die Teilnahme an einer Schulung ist der Betriebsratstätig-
keit gleichzustellen. Somit besteht gemäß § 37 Abs. 6 Satz 
2 BetrVG Anspruch auf Freizeitausgleich. 
Die Seminarteilnahme darf nicht zu einer Minderung der 
Jahressonderzahlung führen und ist auch nicht als Fehl-
zeit im Sinne einer Anwesenheitsprämie anzusehen. BAG 
vom 29.01.1974. Dem BR-Mitglied ist das gleiche Arbeits-
entgelt einschließlich aller Zuschläge und Zulagen zu 

zahlen, das es bekommen hätte, wenn es - statt am Semi-
nar teilzunehmen - gearbeitet hätte. Der Arbeitgeber darf 
bei der Erstattung der notwendigen Verpfle-gungskosten 
die Ersparnis eigener Aufwendungen des BR-Mitglieds 
anrechnen. 
Gilt im Betrieb eine allgemeine Reisekostenregelung, 
so ist diese auch im Zusammenhang mit einer Semi-
narteilnahme von BR-Mitgliedern verbindlich.

 47. In welcher Höhe muss der 
Arbeitgeber die anlässlich des 
Seminar besuchs entstehenden 
Fahrtkosten tragen?

Maßgeblich ist in erster Linie die betriebliche Reisekosten-
regelung, sofern es ein solche Regelung im Betrieb gibt. 
Diese gilt auch anlässlich der Teilnahme an einem Be-
triebsratsseminar verbindlich. Hat man danach beispiels-
weise freie Wahl beim Verkehrsmittel, kannst du selbst 
entscheiden, ob du mit dem Pkw, der Bahn oder gegebe-
nenfalls sogar mit dem Flugzeug zum Seminar anreist. 
Existiert hingegen keine betriebliche Reisekostenrege-
lung, kommt es auf die übliche Praxis im Betrieb an, wel-
ches Verkehrsmittel genutzt werden kann und welche 
Kosten zu tragen sind. Ist es beispielsweise üblich, dass 
andere Mitarbeiter bei Geschäftsreisen Bahnfahrt erster 
Klasse in Anspruch nehmen dürfen, so gilt dies ebenfalls 
für Bahnfahrten zum Betriebsratsseminar. 
Ansonsten würde gegen das in § 78 BetrVG geregelte für BR-
Mitglieder geltende Vor- und Nachteils Verbot verstoßen. 

48. Kann der Arbeitgeber  
verlangen, ein Seminar in  
der Nähe zu besuchen?

Nein. Der BR ist nicht verpflichtet immer die Schulung 
auszuwählen, die möglichst in der Nähe zum Betrieb statt-
findet. Zwar muss der BR darauf achten, dass das Seminar 
verhältnismäßig ist, also keine unnötigen Kosten für den 
Arbeitgeber entstehen. Demzufolge darf der Arbeitgeber 
auch nicht mit unverhältnismäßig hohen Reisekosten be-
lastet werden, wenn dies nicht notwendig ist. 
Allerdings muss der Arbeitgeber auch die Reisekosten zu 
entfernter liegenden Seminarorten übernehmen, wenn 
die vom BR ausgewählte Schulung eine bessere Ausbil-
dung ermöglicht (BAG 29.04.1975) oder das Seminar des 
ausgewählten Seminarveranstalters in Orts nähe erst drei 
Monate später stattfinden würde ( LAG Köln 11.04.2002).
Gründe für den Besuch der weiter entfernten Schulung: 
Sind die Reisekosten einer ortsnahen und weiter entfern-
ten Schulung gleich (z.B. wegen Angeboten der Bahn), so 
kann der BR ohne Begründung die weiter entfernte Schu-
lung auswählen. 
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�Gründe für den Besuch einer weiter entfernten 
Schulung können beispielsweise folgende sein:

  �BR hält Schulung für qualitativ besser, z.B. 
weil Wissen in Gruppenarbeit vertieft wird

  �BR-Mitglied hat bereits zuvor Schulun-
gen beim gleichen Anbieter besucht, auf 
die inhaltlich Bezug genommen wird

  �BR bevorzugt gewerkschaftlichen oder nicht-
gewerkschaftlichen Anbieter zeitliche Lage 
passt besser, z.B. Schulung ist früher

  �Referent ist aufgrund früherer Schulungen bekannt
  �BR-Mitglied ist bei ortsnaher Schulung ge-

hemmt, seine betrieblichen Probleme in der 
Schulung anzusprechen, weil andere Schu-
lungsteilnehmer Informationen wei-tergeben 
könnten (BAG 17.11.2010; HessLAG 14.5.2012).

49. Muss der Arbeitgeber  
die Reisezeit zu einem Seminar 
bezahlen?

Es kommt darauf an. Unterschieden werden muss zwi-
schen Reisezeiten innerhalb der persönlichen Arbeitszeit 
und Reisezeiten außerhalb der persönlichen Arbeitszeit. 

  �Wenn die Reisezeit zum Betriebsratsseminar 
innerhalb der persönlichen Arbeitszeit liegt, 
hat der Arbeitgeber das BR-Mitglied gemäß § 37 
Abs. 2 BetrVG ohne Minderung des Arbeitsent-
gelts von der beruflichen Tätigkeit zu befreien.

  �Wenn die Reisezeit zum Betriebsratsseminar 
außerhalb der persönlichen Arbeitszeit liegt, ist 
die betriebliche Reisekostenregelung maßgeblich.

Gibt es im Betrieb keine Reisekostenrichtlinie , ist darauf 
abzustellen, wie die Reisezeiten bei Geschäftsreisen üb-
licherweise abgerechnet werden. Ein Anspruch auf Ar-
beitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts be-
steht nach § 37 Abs. 3 BetrVG allerdings nur dann, wenn 
ein betriebsbedingter Grund für die Reisezeit außerhalb 
der Arbeitszeit vorliegt. Dies ist nach der Rechtsprechung 
jedoch bei Reisezeiten zu Betriebsratsseminaren grund-
sätzlich nicht der Fall ( BAG vom 27.06.1990).

50. Darf der Arbeitgeber  
die Übernahme der Über-
nachtungskosten ablehnen?

Jein.  Ein genereller Anspruch auf Übernachtung im Ho-
tel am Schulungsort besteht nicht. Dieser kann sich aber 
unter Umständen aus einer betrieblichen Reisekostenre-
gelung ergeben. Ist eine solche nicht vorhanden, entschei-
den die Umstände des Einzelfalls. Sind die Fahrtkosten für 
die tägliche Ab- und Anreise höher als die Kosten einer 
Übernachtung, kann das BR-Mitglied eine Hotel- Über-
nachtung wählen. Sind die Kosten der Hotelübernachtung 
nur geringfügig höher, kann diese trotzdem gewählt wer-
den. Schließlich sind mit einer täglichen An- und Abreise 
auch Gefahren des Straßenverkehrs verbunden, die das 
BR-Mitglied bei nur geringfügiger Kostenersparnis des 
Arbeitgebers nicht hinnehmen muss. Sind die Kosten der 
Hotelübernachtung deutlich höher, so muss die Zumutbar-
keit einer täglichen An- und Abreise geprüft werden. Dabei 
ist davon auszugehen, dass jedenfalls eine zu erwartende 
Fahrtzeit von über einer Stunde je Fahrstrecke nicht mehr 
zumutbar ist. Bei einer geringeren Fahrtzeit kann sich die 
Unzumutbarkeit aus anderen Umständen ergeben: Einem 
sehr frühen Beginn oder späten Ende des Seminars oder 
den schlechten Straßenverhältnissen. Schließlich kann 
auf eine tägliche An- und Abreise auch verzichtet werden, 
wenn das BR-Mitglied ansonsten keine Gelegenheit hat, 
mit anderen Teilnehmern und dem Referenten in einen 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu treten (ArbG Bre-
men-Bremerhaven 31.5.2007; ArbG Düsseldorf3.9.2004).
Es kommt darauf an, wie weit der Wohnort von dem Schu-
lungsort entfernt ist. Beträgt die einfache Entfernung zwi-
schen Wohnort und Schulungsort 74 Kilometer oder mehr, 
ist es einem an der Betriebsratsschulung teilnehmenden 
BR-Mitglied nicht mehr zuzumuten täglich zum Seminarort 
zu pendeln (ArbG Düsseldorf 03.09.2004). 
Das bedeutet, dass der Arbeitgeber dem BR-Mitglied die 
Übernachtungskosten grundsätzlich voll erstatten muss. 
Sind die Übernachtungskosten in einer betrieblichen Reise-
kostenregelung beschränkt, gilt dies grundsätzlich auch für 
Betriebsratsseminare, so dass unter Umständen eine güns-
tigere Hotelunterkunft gewählt werden muss. Allerdings 
muss die alternative Unterkunft vom Tagungshotel aus 
fußläufig oder mit öffentlichen Ver-kehrsmitteln erreichbar 
sein ( BAG 28.03.2007).
Nach der Rechtsprechung ist eine Übernachtung im Se-
minarhotel auf jeden Fall sinnvoll. Denn nur so ist der im 
Rahmen des pädagogischen Gesamtkonzepts gewünschte 
abendliche Gedanken- und Erfahrungsaustausch unter den 
Teilnehmen und mit den Referenten gewährleistet (Arbeits-
gericht Bremen-Bremerhaven vom 31.05.2007, sowie ArbG 
Flensburg 27.01.2000). 
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass bei einer Übernach-
tung außerhalb des Seminarho-tels der Arbeitgeber die 
Mehrkosten für das tägliche Pendeln vom und zum Semi-
narhotel zu tragen hat.
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Sind die Kosten in dem Hotel höher als in einem ande-
ren Hotel, das entweder zu Fuß oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbar ist, muss der BR darlegen, wieso 
die höheren Kosten erforderlich sind. Dies kann zum Bei-
spiel der Fall sein, wenn das BR-Mitglied bei einer Über-
nachtung in einem anderen Hotel daran gehindert wäre 
am beabsichtigten Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
über die BR-Arbeit mit den anderen Schulungsteilneh-
mern teilzunehmen (BAG 17.11.2010 und BAG 28.03.2007).

51. Kann der Arbeitgeber bei der 
Reisekostenabrechnung ersparte 
Aufwendungen abziehen?

Ja, im Prinzip schon. Der Arbeitgeber darf einem BR-Mit-
glied, das an einer auswärtigen Schulung teilnimmt, die 
ersparten Aufwendungen abziehen. Die Höhe richtet sich 
nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung. Für den 
Wert der Haushaltsersparnis kommt es nicht darauf an 
wie teuer oder kostengünstig das Essen war, das das BR-
Mitglied im Seminarhotel zu sich genommen hat. Maß-
geblich ist vielmehr, welche Aufwendungen er gehabt 
hätte, wenn er zu Hause gegessen hätte. Hierfür sieht die 
Sozialversicherungsentgeltverordnung 2025 pauschale 
Beträge vor, und zwar für ein Frühstück 2,30 Euro sowie 
für ein Mittag- und Abendessen jeweils 4,40 Euro pro Tag. 
Eine weitergehende Anrechnung darf nicht erfolgen. Ins-
besondere muss sich der Seminarteilnehmer keine Er-
sparnis für Getränke, die er während der Seminarzeit zu 
sich genommen hat, anrechnen lassen (LAG Köln vom 
25.04.2008).

52. Muss der Arbeitgeber auch 
Stornierungskosten zahlen, 
wenn eine bereits gebuchte 
Schulung wieder abgesagt wird? 

Ja. Der Arbeitgeber kann gem. § 40 BetrVG zur Zahlung 
von Stornierungskosten verpflichtet sein. Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass die gebuchte Schulung erforder-
lich und eine kostenfreie Stornierung dem BR nicht mehr 
möglich war (Allgemeine Geschäftsbedingungen beach-
ten!). Die Stornierung kann beispielsweise dann erfolgen, 
wenn der Arbeitgeber eine erforderliche Schulung nach 
deren Buchung ablehnt (LAG Hamm 18.9.2009; ArbG Ber-
lin 24.10.2007; ArbG Frankfurt 10.2.2004) oder wenn dem 
BR-Mitglied der Besuch der bereits gebuchten Schulung 
aus persönlichen Gründen unzumutbar ist. Dies kann bei-
spielsweise bei Krankheit eines zu betreuenden minder-
jährigen Kindes der Fall sein.

53. Ist die Schulungsdauer  
begrenzt?

Nein. Auch die Schulungsdauer steht unter der Vor-
aussetzung der Erforderlichkeit, wie sie von § 37 Abs. 6 
BetrVG verlangt wird. Das BAG hat zusätzlich den Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit aufgestellt. Das ist, da das 
Gesetz selbst die Frage der Verhältnismäßigkeit an keiner 
Stelle erwähnt, auf erhebliche Kritik gestoßen. 

�Prinzipiell gilt: Die Dauer einer Schulungsmaßnahme 
hängt wesentlich vom Inhalt ab, insbesondere vom 
Umfang und von der Schwierigkeit des Themas.  
Bei komplexen Themen wie dem Betriebsverfassungs-
recht und seinen Einzelbereichen ist eine vierzehn-
tägige Schulungsdauer ohne weiteres erforderlich. 
Auch länger dauernde Schulungsmaßnahmen sind 
bei schwierigen Themen durchaus anzuerkennen.
Das LAG Nürnberg hat eine vierwöchige Grundschu-
lung als erforderlich angesehen, wenn gleichzeitig 
Grundkenntnisse im Arbeitsrecht vermittelt werden, 
die den Besuch von eigenen Grundlagenschulungen 
zum Arbeitsrecht überflüssig erscheinen lassen (LAG 
Nürnberg 28.2.02). Der BR hat bei der Beschlussfas-
sung einen Beurteilungsspielraum – nicht nur bzgl. des 
Inhalts, sondern auch bzgl. der Dauer der Schulung.

54. Pflichtverletzung, wenn  
ich keine Betriebsratsschulung 
besuche?

Ja. Wenn BR-Mitglieder erforderlichen Schulungen nicht 
besuchen, ist dies eine grobe Amtspflichtverletzung ge-
mäß § 23 Abs. 1 BetrVG.
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55. Ist es eine Pflichtverlet-
zung, wenn der Betriebsrat 
einzelne Mitglieder entgegen 
ihrem erklärten Willen nicht 
auf eine Schulung entsendet?

Es kann auch eine Pflichtverletzung vorliegen, wenn der 
BR entgegen dem Wunsch einzelner Mitglieder keine Ent-
sendebeschlüsse fasst. Jedenfalls ist der BR-Vorsitzende 
gem. § 29 Abs. 3 BetrVG verpflichtet, einen entsprechen-
den Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung zu set-
zen, wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder dies ihm 
gegenüber beantragt. 
Weigert sich der Vorsitzende dennoch, den Tagesord-
nungspunkt aufzunehmen, so kann dies ebenfalls eine 
grobe Pflichtverletzung darstellen. Für die Einleitung ei-
nes Amtsenthebungsverfahrens gem. § 23 Abs. 1 BetrVG 
gegen einzelne BR-Mitglieder wegen einer Pflichtverlet-
zung ist jedoch ebenfalls erforderlich, dass dieser Punkt 
auf die Tagesordnung genommen wird. 
Auch hier gilt, dass dies mindestens ein Viertel der Mit-
glieder befürworten müssen. Für die Beschlussfassung 
selber ist dann die einfache Mehrheit ausreichend.

56. Inhouse-Schulung -  
Muss der Betriebsrat eine  
Inhouse-Schulung buchen,  
um Kosten zu sparen?

Nein. Der Betriebsrat kann im Rahmen seines Beurtei-
lungsspielraums entscheiden, welche Schulungsform er 
wählt. Er kann Schulungen in Form von Inhouse-Schulun-
gen organisieren. Es besteht auch die Möglichkeit, eine 
speziell auf das eigene Gremium zugeschnittene Schu-
lung zu bestellen. Die Inhouse-Seminare zeichnen sich 
dadurch aus, dass alle BR-Mitglieder auch die Ersatzmit-
glieder an der Schulung teilnehmen. 
Zudem findet die Veranstaltung meist entweder im Be-
trieb oder in der Nähe des Betriebs statt. Vorteil ist, dass 
alle Teilnehmer nach der Schulung über den gleichen 
Wissenstand verfügen. Zudem spart der Arbeitgeber 
Übernachtungs- und Fahrtkosten.
Er kann allerdings auch weiterhin die Entsendung zu au-
ßerbetrieblichen Schulungen beschließen. 

�Folgende Argumente sprechen u.a. dafür, Schu-
lungen außerhalb des Betriebs zu besuchen: 

  �BR-Mitglied hat Abstand vom betrieblichen  
Geschehen

  �es wird nicht erwartet, dass BR-Mitglied kurz-
fristig Schulungsteilnahme unterbricht, um für 
Arbeitsaufgaben zur Verfügung zu stehen

  �Es gibt keine Störungen
  �BR-Mitglied kann sich mit BRs an-

derer Betriebe austauschen 

57. Hat der Arbeitgeber  
ein Unterrichtungs- und  
Einspruchsrecht?

Ja. Der BR hat den Arbeitgeber rechtzeitig vom Ent-
sendungsbeschluss zu unterrichten. Ein Zeitraum von  
2 – 3 Wochen vor Beginn der Schulungsmaßnahme wird 
allgemein als ausreichend angesehen. 
Die Unterrichtung soll den Arbeitgeber in die Lage ver-
setzen, sich auf die Abwesenheit des betreffenden BR-
Mitglieds einzustellen. Die Unterrichtung ist keine an-
spruchsbegründende Voraussetzung. D.h.: Auch ohne 
rechtzeitige Unterrichtung bleibt der vom BR gefasste 
Entsendungsbeschluss wirksam. 
Nichtberücksichtigung der betrieblichen Notwendigkei-
ten: Der BR hat beim Entsendungsbeschluss die betrieb-
lichen Notwendigkeiten, insbesondere hinsichtlich der 
Lage und der zeitlichen Dauer der Schulung, zu berück-
sichtigen. Ist der Arbeitgeber der Auffas-sung, dass der 
BR keine sachgerechte Interessenabwägung vorgenom-
men hat, muss er die Einigungsstelle zur Entscheidung 
anrufen. 
Das Gesetz schreibt dafür keine Frist vor. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass die Anrufung innerhalb von zwei 
Wochen zu erfolgen hat. Bei freigestellten BR-Mitgliedern 
kommt ein Einigungsstellenverfahren nicht in Betracht, 
da bei ihnen betriebliche Notwendigkeiten nicht verletzt 
sein können. Ruft der Arbeitgeber die Einigungsstelle 
nicht an, bleibt es bei dem Betriebsratsbeschluss. 
Erfolgt eine Anrufung, darf die Einigungsstelle nur darü-
ber entscheiden, ob die betrieblichen Notwendigkeiten 
berücksichtigt worden sind oder nicht. 
Keinesfalls darf sie eine Entscheidung dahingehend tref-
fen, ob die Schulungsmaßnahme unter § 37 Abs. 6 BetrVG 
fällt oder ob der Betriebsratsbeschluss aus anderen Grün-
den rechtlich unwirksam sein könnte. 
Die Einigungsstelle hat die Möglichkeit, wenn sie den Ent-
sendungsbeschluss wegen Nichtbeachtung bzw. nicht 
ausreichender Beachtung der betrieblichen Notwendig-
keiten aufhebt, selbst einen oder mehrere neue Termine 
zur Teilnahme an der Schulung vorzuschlagen. 
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58. Was passiert, wenn der  
Arbeitgeber die Einigungsstelle 
rechtzeitig angerufen hat,  
diese vor Beginn der Schulungs-
maßnahme aber nicht mehr  
zusammentritt? 

Das hat eine aufschiebende Wirkung: Das BR-Mitglied 
darf nicht zu der Schulung fahren. In bestimmten Fällen 
kann der BR jedoch eine einstweilige Verfügung beim 
Arbeitsgericht erwirken. Das kann beispielsweise der Fall 
sein, wenn der BR das Wissen aktuell dringend benötigt 
und das Einigungsstellenverfahren nicht mehr rechtzeitig 
durchgeführt werden kann, etwa wegen einer Erkrankung 
des Einigungsstellenvorsitzenden. 
Bestreiten der Erforderlichkeit: Es kann sein, dass der Ar-
beitgeber zwar keine betrieblichen Notwendigkeiten ein-
wendet, sich jedoch auf den Standpunkt stellt, die Schu-
lung falle nicht unter den Themenbereich des § 37 Abs.  
6 BetrVG, sei also nicht erforderlich. 
Dann ist das Arbeitsgericht zuständig. Das arbeitsgericht-
liche Beschlussverfahren kann vom Arbeitgeber oder 
vom Betriebsrat anhängig gemacht werden. Theoretisch 
könnte es auch von dem BR-Mitglied, das für die Schu-
lung vorgesehen ist, eingeleitet werden. Dieses wird aber 
nicht ohne Weiteres bereit sein, gegen den Arbeitgeber 
ein Gerichtsverfahren zu führen. 
Ein Beschlussverfahren kann mehrere Monate dauern 
und für den Fall, dass es um grundsätzliche Rechtsfragen 
mit der Möglichkeit der Anrufung des BAG geht, sogar 
über ein bis zwei Jahre. 
Deshalb wird in der Rechtsprechung und Literatur zu 
Recht weitgehend die Meinung vertreten, dass das BR-
Mitglied trotz eines laufenden Beschlussverfahrens zur 
Schulung fahren darf (LAG Hamm 24.10.74). 
Das gilt erst recht, wenn vor Beginn der Schulungsmaß-
nahme ein Beschluss des Arbeitsgerichts zu Gunsten des 
BR-Mitglieds bzw. des Betriebsrats ergangen ist (vgl. BAG 
6.5.75).

59. Gibt es einen Unfallschutz 
während der Teilnahme an  
der Schulung 

Ja. Die Betriebsratstätigkeit gilt in sozialversicherungs-
rechtlicher Hinsicht als Arbeitsleistung, und es besteht 
Unfallschutz. 
Es ist daher unbestritten, dass das BR-Mitglied auch 
während einer Schulungs- und Bildungsveranstaltung 
dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz nach den 
§§ 2 ff. SGB VII unterliegt, und zwar einschließlich der 
An- und Abreise. 
Unfälle, die das BR-Mitglied bei der An- bzw. der Abreise 
oder während der Schulungszeit erleidet, sind Arbeitsun-
fälle, die nach den allgemeinen unfallversicherungsrecht-
lichen Vorschriften zu entschädigen sind. 

60. Schulungen auch für  
Mitglieder anderer Betriebs-
verfassungsorgane? 

§ 37 Abs. 6 und 7 BetrVG finden auf Mitglieder der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung entsprechend Anwen-
dung (vgl. § 65 Abs. 1 BetrVG). Sie gelten grundsätzlich 
auch für Arbeitnehmervertretungen, die tarifvertraglich 
durch eine andere Abgrenzung des Betriebsbegriffs nach 
§ 3 BetrVG entstanden sind. 
Die Mitglieder von GBRs, KBRs, Gesamt-JAV werden in 
§ 37 Abs. 6 und 7 BetrVG nicht erwähnt. Sie sind jedoch 
zugleich Mitglied in dem sie entsendenden Vertretungs-
organ, sodass § 37 Abs. 6 BetrVG bereits in dieser Amts-
eigenschaft (also als BR-Mitglied bzw. als Mitglied der 
JAV) auf sie Anwendung findet. Durch ihre Tätigkeit in den 
oben genannten Gremien können sich zusätzliche Schu-
lungsnotwendigkeiten gem. § 37 Abs. 6 BetrVG er-geben. 
Wahlvorstandsmitglieder werden in § 37 Abs. 6 BetrVG 
ebenfalls nicht genannt. 
Der Absatz 6 ist jedoch entsprechend auf sie anzuwen-
den, sofern die Schulung erforderlich ist, um die Betriebs-
ratswahlen ordnungsgemäß durchzuführen. 
Die Kostenübernahme ergibt sich allerdings aus § 20 Abs. 
3 BetrVG, nicht aus § 40 Abs. 1 BetrVG. Eine entsprechen-
de Anwendung des § 37 Abs. 6 BetrVG ist nach BAG-Auf-
fassung auch für Wirtschaftsausschussmitglieder zu 
bejahen, allerdings nur für solche, die zugleich dem BR 
angehören (vgl. BAG 11.11.98). 
Meines Erachtens sollten jedoch alle Mitglieder des WA 
Schulungsmaßnahmen nach § 37 Abs. 6 BetrVG besu-
chen können. Das ergibt sich bereits daraus, dass die 
Mitglieder dieses Ausschusses vom BR bestellt werden 
und dieser die Aufgaben des WA auch einem seiner Aus-
schüsse übertragen könnte.
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61. Muss ein Betriebsratsmit-
glied versuchen sich rechtliche 
Themen im Selbststudium zu 
erarbeiten?

Nein. Ein BR-Mitglied muss sich Kenntnisse im Betriebs-
verfassungsrecht nicht im Selbst-Studium erarbeiten. Im 
Übrigen wird es aufgrund der Schwierigkeit der Materie in 
der Regel allein juristisch vorgebildeten AN möglich sein, 
sich betriebsverfassungsrechtliche Kenntnisse selbst an-
zueignen. Darüber hinaus erschöpfen sich Schulungen 
in der Regel nicht allein in der Vermittlung rechtlicher 
Kenntnisse. Im Vordergrund stehen auch der Austausch 
der Teilnehmer zu ihren Erfahrungen und die Vermitt-
lung praktischer Tipps durch den Referenten. Diese kön-
nen durch ein Selbststudium nicht ersetzt werden (BAG 
19.3.2008).

62. Kann man ein Seminar  
mit ähnlichen Inhalten noch-
mal besuchen?

Ja. Eine Wiederholungs- oder Auffrischungsschulung 
kann erforderlich sein. Maßgeblich dafür ist, dass ein kon-
kreter, aktueller betriebsbezogener Anlass vorliegt und 
die bereits vorhandenen Kenntnisse erweitert werden 
sollen. Gerade bei schnelllebigen Themen, bei denen sich 
gesetzliche Grundlagen und die Rechtsprechung ändern, 
kann die Erforderlichkeit für einen solchen Schulungsbe-
such gegeben sein (LAG Hamm 16.5.2012).

63. Muss der BR den Seminar-
anbieter wählen, der die Ver-
mittlung von Schulungsinhalten 
in weniger Tagen als andere 
Anbieter abhält?

Nein. Der BR muss nicht den Schulungsanbieter wählen, 
der Schulungsinhalte in kürzerer Zeit vermittelt. Der BR 
hat auch bezüglich der Dauer einer Schulung einen Be-
urteilungsspielraum. Er darf eine längere Schulung für er-
forderlich halten (Hessisches LAG 14.5.2012).

64. Sind auch Überstunden- 
bzw. Nachtzuschläge zu zahlen, 
die während der Schulungs-
teilnahme entstanden wären? 

Ja, denn neben dem arbeitsvertraglich geschuldeten 
Grundlohn sind ebenfalls die Zuschläge und Zulagen zu 
zahlen, die während der Arbeitsleistung angefallen wä-
ren. Das sind: Zuschläge für Überstunden, Mehr-, Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Erschwernis- und Sozial-
zulagen (BAG 29.6.1988). Ist das jeweilige BR-Mitglied vor 
der Schulung regelmäßig zu Überstunden herangezogen 
worden, ist ihm während der Schulungsteilnahme das 
Entgelt auch für die zusätzlichen Arbeitseinsätze weiter-
zuzahlen (BAG 3.12.97 - 7 AZR 490/ 93). 
Von den weiter zu zahlenden Nebenbezügen ist ebenfalls 
die Nutzung eines Dienstwagens durch das BR-Mitglied 
erfasst. Auch hierbei handelt es sich um einen Teil der 
Arbeitsvergütung. Andernfalls käme es durch den Entzug 
des Dienstwagens ebenfalls zu der gesetzlich verbotenen 
Minderung des Arbeitsentgelts. Kein Anspruch besteht 
allerdings auf Aufwendungsersatz (z.B. Kilometergeld, Be-
köstigungszulagen etc.), der ansonsten entstanden wäre, 
wenn das BR-Mitglied statt an der Schulung teilzuneh-
men gearbeitet hätte.
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65. Haben Jugend- und  
Auszubildendenvertreter (JAV) 
einen Schulungsanspruch? 

Ja. Wie gut, dass es die JAV gibt, die sich für die Interes-
sen der jungen Auszubildenden stark macht und sich für 
eine qualifizierte und moderne Ausbildung einsetzt! Wer 
sich für andere engagieren will, muss allerdings auch 
eine ganze Menge wissen. Aber keine Sorge – mit den Se-
minaren von br-spezial haben Mitglieder der JAV alles im 
Griff! 

�Recht auf Schulung: JAV-Mitglieder haben einen 
Anspruch auf die Teilnahme an Schulungsveran-
staltungen (§ 37 Abs. 6 i. V. m. § 65 Abs. 1 BetrVG). 
Voraussetzung: Das Seminar muss erforderlich 
sein. Ob und inwieweit eine Schulung Kennt-
nisse vermittelt, die für die Arbeit der JAV erfor-
derlich sind, ist im Einzelfall zu entscheiden. 
�Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein:  
Das JAV-Mitglied muss das in der Schulungsver-
anstaltung vermittelte Wissen zur Erfüllung der 
anstehenden Aufgaben benötigen und darf noch 
nicht über entsprechende Kenntnisse verfügen. 
Bei Grundlagenseminaren wie JAV Teil 1 bis 3 kann 
von der Erforderlichkeit ausgegangen werden.
Und wenn ich Ersatzmitglied bin? Auch Ersatzmit-
glieder können an Schulungen teilnehmen. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass das teilnehmende 
Ersatzmitglied in der Vergan-genheit häufig zur 
JAV-Arbeit herangezogen wurde und dies auch 
für die Zukunft zu erwarten ist (BAG 19. 9. 2001).
�Wer trägt die Kosten? Die für die Teilnahme an er-
forderlichen Seminaren entstehenden Kosten hat der 
Arbeitgeber zu tragen (§ 40 in Verbindung mit  
§ 65 Abs. 1 BetrVG). So hat er vor allem das Arbeits-
entgelt für die Zeit der Schulung fortzuzahlen, 
aber auch grundsätzlich alle weiteren Kosten zu 
übernehmen, die sich durch die Schulungsteilnah-
me ergeben wie Seminargebühren, Verpflegung, 
Übernachtung sowie Reisekosten. Im br-spezial 
Seminarpreis sind alle Leistungen, die im orga-
nisatorischen oder inhaltlichen Zusammenhang 
mit dem jeweiligen Seminar stehen, enthalten. 
Wer entscheidet über die Erforderlichkeit? 
�Aufgepasst: Die JAV kann keine Beschlüsse fassen, 
die unmittelbar dem Arbeitgeber gegenüber wirksam 
sind (BAG vom 20. 11. 1973 und BAG vom 15. 1. 1992). 
Über die Erforderlichkeit stimmt deshalb alleine der 
BR ab! JAV-Mitglieder dürfen allerdings nach § 67 Abs. 
2 BetrVG bei dem Beschluss über die auszuwählende 
Person und den Inhalt des Seminars mitbestimmen. 
Das bedeutet für Euch: Beschließt zuerst über die 
Erforderlichkeit der Schulung und beantragt anschlie-
ßend beim BR nach § 70 BetrVG einen BR-Beschluss.

66. Haben freigestellte Be-
triebsratsmitglieder andere 
Schulungsansprüche?

Nein. Gesetzlich ist nicht geregelt, dass gem. § 38 BetrVG 
freigestellte BR-Mitglieder andere Schulungsansprüche 
haben als die sonstigen Mitglieder eines Betriebsrats-
gremiums. Ihr Schulungsanspruch richtet sich ebenfalls 
nach § 37 Abs. 6 BetrVG. Aufgrund der Freistellung wer-
den allerdings die jeweiligen BR-Mitglieder auch mehr 
Aufgaben für den BR wahrnehmen. Insoweit werden bei 
ihnen im Regelfall auch mehr Schulungen erforderlich 
sein, als bei den anderen Mitgliedern.

67. Hat ein Betriebsrats- 
mitglied auch einen Anspruch 
auf Übernahme der kinder- 
betreuungskosten während  
der Schulung?

Jein. In bestimmten Situationen ist der Arbeitgeber auch 
zur Übernahme der Kinderbetreuungskosten verpflichtet. 
Dies setzt voraus, dass das BR-Mitglied eine erforderliche 
Schulung nur besuchen kann, wenn ein Dritter die Be-
treuung des minderjährigen Kindes übernimmt. Zusätz-
lich darf kein Familienmitglied zur kostenlosen Betreu-
ung bereit und in der Lage sein. Außerdem müssen die 
Kosten gerade durch die Wahrnehmung von BR-Aufgaben 
entstanden sein. Ein Kostenübernahmeanspruch entfällt 
daher, wenn die Kinderbetreuungskosten auch ohne den 
Schulungsbesuch angefallen wären oder anfallen könn-
ten (BAG 23.6.2010).
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68. Wann muss der Betriebsrat 
den Arbeitgeber über die Be-
schlussfassung unterrichten?

Gem. § 37 Abs. 6 S. 4 BetrVG hat der BR dem Arbeitgeber 
die Teilnahme und zeitliche Lage der Schulungsveranstal-
tung rechtzeitig bekannt zu geben. Über den konkreten 
Zeitpunkt der Unterrichtung trifft das Gesetz keine Aus-
sage. Allgemein gilt, dass der BR den Arbeitgeber noch so 
rechtzeitig über den Entsendebeschluss zu informieren 
hat, dass dieser prüfen kann, ob es sich um eine für die BR-
Arbeit erforderliche Schulungsveranstaltung han-delt und 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung der 
Freistellung vorliegen. 
Des Weiteren wird verlangt, dass die Unterrichtung so 
rechtzeitig erfolgt, dass der Arbeitgeber auf die daraus re-
sultierende Abwesenheit reagieren und die betrieblichen 
Abläufe entsprechend anpassen kann. 
Hierbei muss ihm jedenfalls so viel Zeit verbleiben, dass 
er gegebenenfalls mit der Anrufung der Einigungsstel-
le reagieren kann, falls er die betrieblichen Notwendig-
keiten vom BR für nicht hinreichend berücksichtigt er-
achtet (BAG 18.3.1977). Die Unterrichtungspflicht besteht 
auch dann, wenn es sich um die Entsendung eines gern.  
§ 38 BetrVG vollumfänglich freigestellten BR-Mitglieds 
handelt (BAG 21.7.78).

�Praxistipp: Die Unterrichtung des Arbeitgebers  
sollte schriftlich und spätestens drei bis vier  
Wochen vor der Schulungsteilnahme erfolgen.  
Hierbei hat der BR dem Arbeitgeber die Namen  
der zu entsendenden Betriebsratsmitglieder, den Na-
men des Veranstalters, den Gegenstand und  
die Dauer der Schulungsveranstaltung sowie  
deren voraussichtliche Kosten nebst etwaiger 
Reise- und Übernachtungskosten mitzuteilen.

69. Wenn der Arbeitgeber auf 
die Zusendung des Beschlusses 
nicht reagiert, hat er der  
Schulungsteilnahme dann zu-
gestimmt?

Nein. Das bloße Schweigen des Arbeitgebers hat keine 
rechtliche Folgen. Allein auf Grund der Tatsache, dass 
der Arbeitgeber der beschlossenen Schulungsteilnahme 
nicht ausdrücklich widerspricht, ist keine Kostenübernah-
meerklärung zu sehen.

70. Bis wann muss der Arbeit-
geber nach der Unterrichtung 
durch den BR seine Zustim-
mung zur Schulung erklären?
Es gibt keine gesetzliche Frist für eine Erklärung des Ar-
beitgebers. Da der BR nach keine ausdrückliche Zustim-
mung des Arbeitgebers zur Schulungsteilnahme benötigt, 
ergibt sich auch kein Anspruch auf eine Erklärung des 
Arbeitgebers, dass er der Schulungsteilnahme zustimme. 
Auf Grund des Umstands, dass der BR selbst über kein 
Vermögen verfügt, ist der Arbeitgeber allerdings verpflich-
tet, gegenüber dem Seminaranbieter eine Koste-übernah-
meerklärung abzugeben. Weigert sich der Arbeitgeber, so 
stellt dies bei einer erforderlichen Schulung eine Behinde-
rung der BR-Arbeit dar.

71. Wie sind die Zeiten der  
An- und Abreise zu einer 
Schulung zu behandeln?

Einen Ausgleichsanspruch gem. § 37 Abs. 6 BetrVG in Ver-
bindung mit § 37 Abs. 2 + Abs. 3 BetrVG können nicht le-
diglich die reinen Schulungszeiten, sondern ebenfalls die 
Zeiten der An- und Abreise zur Schulung begründen. Für 
Teilzeitbeschäftigte BR-Mitglieder gilt: Soweit die An- und 
Abreisezeit auch dann aus betriebsbedingten Gründen 
außerhalb der Arbeitszeit stattgefunden hätte, wenn das 
teilzeitbeschäftigte BR-Mitglied vollzeitbeschäftigt ge-
wesen wäre, hat das teilzeitbeschäftige BR-Mitglied An-
spruch auf Freizeitausgleich. Bestehen tarifliche oder 
betriebliche Regelungen über die Vergütung von Dienst-
reisen, so sind allerdings diese als spezielle Regelungen 
für Zeiten der An- und Abreise ebenfalls für BR-Mitglieder 
maßgeblich (BAG 16.2.2005/BAG 10.11.2004).

72. Werden die für  
§ 37.6 BetrVG maßgeblichen 
Schulungszeiten durch  
Pausen des Schulungsveran-
stalters unterbrochen?

Nein. Diese werden ebenfalls wie Schulungszeiten behan-
delt. Dies ergibt sich bereits anhand des Wortlauts des 
§ 37 Abs. 6 S. 1 BetrVG, wonach die Abs. 2 und 3 entspre-
chend gelten für die Teilnahme an »Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen« und nicht nur für die Schulungs- 
und Bildungszeiten (BAG 16.2.2005).
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73. Was ist, wenn in die  
Schulungszeit ein Feiertag 
fällt?

Ein BR-Mitglied kann einen zusätzlichen Freizeitaus-
gleichsanspruch erwerben, wenn es an einer Schulung 
teilnimmt und in die Schulungszeit ein Feiertag fällt. Im 
Normalfall erhält das BR-Mitglied keinen Freizeitaus-
gleich, denn es hätte auch ohne die Teilnahme an dem 
Tag der Schulung frei gehabt. Es hat dann sozusagen sei-
ne Freizeit für BR-Tätigkeit aufgewandt. 
Eine nach dem Lohnausfallprinzip des § 37 Abs. 2 BetrVG 
auszugleichende Lohnminderung tritt in dieser Situation 
ebenfalls nicht ein. Anders ist dies allerdings dann zu be-
handeln, wenn die Schulungsteilnahme auf Initiative des 
Arbeitgebers an einem Feiertag stattfand oder nur zu die-
sem Zeitpunkt erfolgen konnte. In dieser Situation ent-
steht ein Ausgleichsanspruch gem. § 37 Abs. 6, Abs. 2 und 
Abs. 3 BetrVG.

74. Besteht ein Anspruch auf 
Teilnahme an Schulungen zum 
Thema »digitale Betriebsrats-
arbeit«?

Die Erledigung der Betriebsratsarbeit in einer digitali-
sierten Arbeitswelt erfordert im Regelfall Kenntnisse zur 
Funktionsweise bzw. zum Einsatz digitaler Technologien. 
Für die Betriebsratsarbeit sind regelmäßig Kenntnisse 
zur digitalen Betriebsratsarbeit und dementsprechende 
Schulungen gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG erforderlich. 

Insbesondere auf folgenden Gebieten  
gibt es Schulungsbedarf:

 Datenschutz im Betrieb
 Digitalisierung der Arbeitswelt
 EDV-Systeme
 Mobile Arbeit (bspw. Homeoffice)
 �Einsatz von Personalcomputern PC  
für die Erledigung von Betriebsratsarbeit
 �Virtuelle Gremiensitzungen  
(Video- und Telefonkonferenzen)

75. Schulungsanspruch  
EDV- und PC-Seminare?

Um die vielfältigen Aufgaben in eurem Betriebsratsbüro 
bewältigen zu können, reichen Standardkenntnisse im 
EDV-Bereich nicht aus. Mit Hilfe von speziellen EDV-Se-
minaren erlangt ihr die erforderlichen technischen und 
rechtlichen Kenntnisse, um diesen Aufgaben gerecht zu 
werden.
Was sagen Gesetz und Rechtsprechung?
Ein Schulungsanspruch nach § 37 Abs. 6 BetrVG für EDV-
Seminare ergibt sich immer dann, wenn bestimmte Auf-
gaben im Betriebsrat den Umgang mit EDV erfordern und 
entsprechende Kenntnisse nicht oder nur ungenügend 
vorhanden sind. Dies gilt sowohl für aktuelle Aufgaben 
wie auch für absehbare betriebliche Anlässe. 
Stehen dem Betriebsrat elektronische Kommunikati-
onssysteme zu?
Untermauert wird der Schulungsanspruch durch die Re-
form des BetrVG im Jahr 2001, durch die der Gesetzgeber 
in § 40 Abs. 2 BetrVG dem Betriebsrat einen ausdrück-
lichen Anspruch auf eine moderne Informations- und 
Kommunikationstechnik eingeräumt hat. Dies bedeutet 
für den Betriebsrat, dass er auf elektronische Informati-
ons- und Kommunikationssysteme wie z.B. E-Mail, Intra-
net und Internet zugreifen kann, wenn diese im Betrieb 
vorhanden sind und allgemein genutzt werden (siehe 
LAG Baden-Württemberg vom 26.09.1997, AiB 98/521).
Schulungsanspruch EDV- und PC-Seminare 
Beispiel-Fälle für einen berechtigten Schulungsanspruch 
Fall 1: Der Betriebsrat beabsichtigt, in Bereichen, in denen 
große Datenmengen auszuwerten sind (z.B. betriebliche 
Arbeitszeitnachweise, Lohn- und Gehaltstabellen), diese 
Daten mit Hilfe entsprechender Software zu erfassen und 
zu analysieren. 
Fall 2: Im Betrieb sollen Datenverarbeitungssysteme ein-
geführt werden. Fall 3: Es sollen im Betrieb Personalda-
tenverarbeitungsprogramme eingeführt werden. 
Wer trägt die Kosten der Seminarteilnahme? 
Der Arbeitgeber hat die Kosten für diese Seminare zu 
tragen. Dies hat das Bundesarbeitsgericht bereits 1995 
in einer Grundsatzentscheidung (BAG Beschluss vom 
19.07.1995 – 7 ABR 49/94) festgestellt.
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76. Besteht eine Pflicht des  
Betriebsrats, statt an einer  
Präsenzschulung an einer  
(kostengünstigeren) Online-
Schulung teilzunehmen?

Im Regelfall muss sich der Betriebsrat nicht auf eine 
(kostengünstigere) Online-Schulung gleicher Dauer und 
gleichen Schulungsstoffs verweisen lassen. Bei längeren, 
insbesondere mehrtägigen Seminaren ist davon auszu-
gehen, dass eine Online-Schulung den wichtigen Erfah-
rungsaustausch zwischen den Schulungsteilnehmern 
sowie die Interaktion (das wechselseitige aufeinander 
Einwirken) mit den Seminarteilnehmern und dem Re-
ferenten erschweren kann und der Schulungserfolg nur 
schwer oder gar nicht erreicht werden kann.
LAG Düsseldorf 24.11.2022 – 8 TaBV 59/21

10 gute Gründe für  
deinen Besuch eines  
br-spezial Seminars

Die aktuellen Gesetze und die dazu ergange-
ne Rechtsprechung sind die Grundlagen jeder 
Betriebsratsarbeit. Wann immer eine Kollegin 

oder ein Kollege eines unserer Seminare be-
sucht: Sie können sicher sein, dass sie immer 
auf dem aktuellsten Stand von Gesetzgebung 
und Rechtsprechung kompetent und profes-

sionell ausgebildet und informiert werden.

1. Alles aus einer Hand 
von der Seminar- bis zur Hotelbuchung

2. Keine Unterschrift des Arbeitgebers 
für Seminaranmeldung und Ho-

telbuchung erforderlich

3. Keine privaten Auslagen für das Hotel  
die gesamte Hotelabrechnung erfolgt  

über br-spezial

4. Qualität, die überzeugt –  
positive Kundenbeurteilungen

5. Unser kompetentes und freund-
liches Team berät dich gerne

6. Wir sind interessenunabhängig,  
aber nicht unparteiisch. Wir stehen 

auf der Seite der Betriebsräte

7. Unsere Kundenhotline unterstützt dich 
individuell unter (0 64 33) 50 88 574.

8. Kompetente und praxiserfahrene Referenten  
erwarten dich

9. Gedankenaustausch mit Betriebsräten aus 
großen, mittleren und kleinen Betrieben

10. Bundesweite ausgewählte br-spezial- 
Tagungshotels garantieren  

optimale Seminarbedingungen
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An die
Geschäftsleitung 
der Firma

Datum

Mitteilung über die Entsendung von Betriebsratsmitglieder zu einem Seminar  
nach § 37 Abs. 6 BetrVG 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Betriebsrat in seiner Sitzung am xx.xx.202x
Beschlossen hat, als Betriebsratsmitglied Herr/Frau Sonnenschein

In der Zeit vom xx.xx. bis xx.xx.202x zur Teilnahme an einem Seminar der 

Bildungseinrichtung »br-spezial GmbH & Co. KG« mit dem Thema Beispiel-Seminar
in das Hotel Hessenpark in Hohenroda zu entsenden.

Vorsorglich hat der Betriebsrat Herrn/Frau Mustermann als Ersatzteilnehmer benannt.

Die erwartete Kenntnisvermittlung ist für die Betriebsratsarbeit erforderlich.  
Die betrieblichen Notwendigkeiten wurden bei der Beschlussfassung berücksichtigt. 
Sofern Sie dagegen Bedenken haben, erwarten wir Ihre Stellungnahme innerhalb  
der nächsten 14 Tage. Danach gilt die beabsichtigte Seminarteilnahme als unstrittig. 

Sie sind nach § 37 Abs. 6 in Verbindung mit § 40 Abs. 1 und § 37 Abs. 2 BetrVG  
ver-pflichtet, das Entgelt wahrend der Schulungszeit fortzuzahlen und die sonstigen 
Kosten zu erstatten.  

Mit freundlichen Grüßen

Betriebsratsvorsitzender

Muster einer Mitteilung an den Arbeitgeber  
über Seminarteilnahme nach § 37 Abs. 6 BetrVG
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Wahlvorstand des Betriebs: Beispielfirma GmbH

Beschluss des Wahlvorstands zur Wahl des Betriebsrats nach § 20 Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz  

Der Wahlvorstand des Betriebes hat auf seiner Sitzung am xx.xx.202x be-
schlossen, dass die Wahlvorstandsmitglieder

1. Herr/Frau Teilnehmer Nr. 1  	 2. Herr/Frau Teilnehmer Nr. 2 
3. Herr/Frau Teilnehmer Nr. 3	 4. Herr/Frau Teilnehmer Nr. 4        

zur Teilnahme am folgenden Seminar von br-spezial GmbH & Co. KG zu entsenden: 

Informationen zum Seminar

Seminartitel: Professionelle Vorbereitung der Betriebsratswahl, im Zeitraum: 08. – 12.12.2025
Seminarort: Hessen Hotelpark Hohenroda

Begründung: Um eine rechtssichere Vorbereitung und Durchführung der Betriebsrats-
wahl 2026 zu gewährleisten und eine für die Firma teure Wahlanfechtung zu vermeiden.

Vorsorgliche Ersatzteilnehmer
Vor-/Nachname: Ersatzteilnehmer Nr. 1	 Vor-/Nachname: Ersatzteilnehmer Nr. 2
Vor-/Nachname: Ersatzteilnehmer Nr. 3	 Vor-/Nachname: Ersatzteilnehmer Nr. 4

Informationen zu den Kosten
Seminargebühr: 1.350 €, Hotel (ÜVP / TP): 860 € Gesamtpreis: 2.210 € zzgl. MwSt.

Bei dem Seminar handelt es sich um eine Schulungsveranstaltung für Wahlvorstandsmit-
glieder gem. § 20 Abs. 3 BetrVG, die für die Tätigkeit des Wahlvorstands erforderlich ist. 

Ort, Datum                                   Unterschrift eines weiteren Mitglieds des Wahlvorstandes 

Schulungsanspruch  
des Wahlvorstands

Euer Recht auf Weiterbildung als Mitglied  
des Wahlvorstands der Betriebsratswahl

Der Wahlvorstand hat die Pflicht, eine ordnungsgemäße 
Betriebsratswahl durchzuführen. Dabei sind sehr viele ge-
setzliche Vorschriften und Fristen zu beachten. Kommt es 
dabei zu Fehlern, ist die Betriebsratswahl womöglich nich-
tig oder anfechtbar und müsste wiederholt werden muss. 
Eine Wiederholung der Betriebsratswahl ist auch für den 
Arbeitgeber kostenintensiv (z.B. erneute Freistellung der 
Wahlvorstandsmitglieder zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl, erneute Freistellung aller Mitarbeiter für 
die Zeit der Stimmabgabe, erneute Bereitstellung aller für 
die Wahl benötigten Materialien und dergleichen mehr). 
Entsprechend ist es im Interesse aller, wenn der Wahlvor-

stand von seinem Recht auf Schulung Gebrauch macht 
und somit das Risiko einer Wahlwiederholung minimiert.
Erforderlichkeit der Schulung des Wahlvorstands
Der Anspruch auf eine Schulung als Wahlvorstand ergibt 
sich aus § 20 Abs. 3 BetrVG. Danach hat der Arbeitgeber 
die Kosten der Wahl zu tragen. Unter die Kosten der Wahl 
fällt nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts auch eine 
erforderliche Schulung des Wahlvorstands (Bundesar-
beitsgerichts (BAG) vom 07.06.1984 - 6 AZR 3/82).

Das BAG begründet das u.a. damit, dass
 �die Beachtung der Wahlvorschriften von außer- 
ordentlicher Bedeutung für die Wirksamkeit der  
Wahl ist und
 �das Selbststudium der Wahlvorschriften, das 
ebenfalls während der Arbeitszeit stattfindet, 
deutlich mehr Arbeitszeit erfordert als die Teil-
nahme an einer zeitlich begrenzten Schulung.
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Die Budgetierung  
von Seminaren

In der Vergangenheit stand die Budgetierung von Kosten 
des BRs, insbesondere für den Besuch von Schulungen, 
in dem Ruf, die Zahl der Seminare einzudämmen und da-
mit Aktivitäten des BRs zu behindern. Im Wesentlichen 
wird diese Haltung damit begründet, dass ein BR zu Be-
ginn des Jahres z.B. noch nicht weiß, welche Ereignisse 
seine Arbeit bestimmen werden, welcher Informations-
bedarf besteht und welche Konflikte mit dem Arbeitgeber 
aufbrechen können.
Gerade ein BR, der sein Budget bereits vor Jahresablauf 
ausgeschöpft hat, so wird argumentiert, könnte einen 
Arbeitgeber dazu veranlassen, gezielt betriebliche Verän-
derungen in Angriff zu nehmen. Hält sich in einer solchen 
Situation dann der BR an das Budget, wird er Kosten ver-
ursachende Maßnahmen, wie beispielsweise eine Schu-
lung zum betreffenden Thema nicht mehr beschließen.
Die Folgen wären offensichtlich. Ein solcher BR würde in 
seiner Fähigkeit begrenzt werden, seine Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte in vollem Umfang zu nutzen. Die 
Interessen von Beschäftigten würden nicht mehr optimal 
vertreten.

   Es kann aber sinnvoll sein kann, die Zahl der 
Seminare und damit einhergehend die Kosten für 
einen Zeitraum, sei es nun für ein halbes, ein ganzes 
Jahr oder eine Wahlperiode zu planen und darüber 
eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber zu treffen.

   Sowohl die von der überwiegenden  
Mehrzahl der Betriebsräte zu Rate gezogenen  
Kommentare zum Betriebsverfassungsgesetz  
von Däubler, Kittner, Klebe und von Fitting,  
wie auch in den einschlägigen Handlungshil-
fen empfehlen eine solche Vorgehensweise. 

   Im Kern begründen sie ihren Rat damit, 
dass es im betrieblichen Alltag immer wieder 
zu Auseinandersetzungen über die Erforderlich-
keit von Schulungsmaßnahmen kommt und 
häufig die Beziehungen zwischen den Betriebs-
parteien längerfristig negativ beeinflussen.
Offenbar haben solche Regelungen immer noch  
ein negatives »Image«.  In der Praxis gibt es  
jedoch sehr viele dieser Absprachen in Form  
von Betriebsvereinbarungen oder Regelungsab-
reden für ein Kontingent von Schulungstagen. 
Was fehlt ist eine »Mustervereinbarung«,  
die Standards setzt und die einen arbeitneh-
merorientierten Standpunkt befördert. 

Gute Gründe für  
eine Budgetierung

Aus meiner Seminar- und Beratungspraxis weiß ich, dass 
viele Betriebsräte sehr frühzeitig die Bildungsträger dazu 
drängen, ihr neues Bildungsprogramm für das kommen-
de Jahr bekannt zu geben, damit sie ihre Seminarplanung 
vornehmen können. 
Weshalb? Der Wunsch nach einer frühzeitigen Seminar-
planung kann natürlich auch eine Folge der von den Ar-
beitgebern eingeforderten Budgetierung sein. Dann ist 
die Budgetierung aber ein Fakt, der nicht mehr aus der 
Welt zu schaffen ist – jedenfalls nicht dort, wo er etabliert 
ist – und bedarf der Gestaltung.
Die Budgetierung ist ein Instrument der Vorausschau. 
Aus meiner Sicht tut ein BR gut da-ran, für den nächsten 
kommenden Zeitabschnitt, sei es nun ein halbes, ein gan-
zes Jahr oder für einen längeren Zeitraum darüber gezielt 
nachzudenken, welche Seminare sie für eine kompetente 
Qualifizierung ihrer Mitglieder braucht. 
Dies kann selbstverständlich im Zeitverlauf schwanken. 
Nach jeder Neuwahl kommen in der Regel neue Personen 
ins Gremium, die keine Grundlehrgänge zum Betriebsver-
fassungsgesetz besucht haben. Und innerhalb der vier-
jährigen Wahlperiode gibt es eine gewisse Fluktuation in 
den Gremien, so dass Wissen verloren geht und wieder 
neu aufgebaut werden muss. 
Auch können sich die Schwerpunkte in der Arbeit des BR 
verändern, sei es durch die Neu-zusammensetzung des 
Gremiums oder durch eine veränderte Einschätzung der 
Herausforderungen, die ein BR zu bestehen hat.
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Empfehlenswert:  
Ein Bildungsplan

Eine Bildungsplanung setzt immer eine Rückschau vor-
aus. Hilfreich ist sicherlich eine kleine Bildungskartei des 
BRs aus der hervorgeht, welche Seminare wer zu wel-
chem Thema besucht hat. In der Gegenüberstellung der 
Handlungsfelder und Zielvorgaben aus dem BetrVG einer-
seits, den betrieblichen Anforderungen und bereits vor-
handenen Kompetenzen des BR andererseits, ergibt sich 
eine genauere Bestimmung des Schulungsbedarfes, der, 
sich über einen Zeitraum planen lässt. 
Hinzu treten berufliche wie außerbetriebliche Anforde-
rungen, die dazu führen, dass Seminare nur zu bestimm-
ten Zeiten wahrgenommen werden (können). 
Es ist dann nur ein weiterer, einfacher Schritt – nach der 
qualitativen Planung – für jedes geplante Seminar grob 
die Kosten zu ermitteln. Eine einfache Durchschnittsbe-
rechnung reicht aus.
Ein BR, der in dieser Situation, die Budgetierung als das 
begreift, was sie ist – ein reines Planungsinstrument – und 
als solches ernst nimmt, kann das drohende »Schwert«, 
das auf sie gerichtet wird, zu einem »Schild« umbauen. 
Nach dem Motto: Ein Unternehmer, der plant, ist gut. Ein 
Unternehmer, der budgetiert, ist noch besser. »Zeig uns 
doch bitte erst einmal deine Budgets« zum Beispiel in Be-
zug auf geplante Projekte und Investitionen und Stand-
ortentwicklungen, sei es nun in EDV (Soft-/Hardware), in 
Maschinen oder Produkten/Dienstleistungen.
Ein BR ist doch viel häufiger als ein Arbeitgeber gezwun-
gen, im Interesse der Belegschaft von seinen Planungen 
abzuweichen, weil sein Arbeitgeber ihn – in der Regel zu 
spät – mit Umständen konfrontiert, die kompetentes Han-
deln dringend erforderlich machen. Gerade nicht recht-
zeitiges und umfassendes Informieren kann ein Anlass 
dafür sein, von der Budgetierung abzuweichen. Und: ein 
Budget ist eben nur ein Budget, eine Richtschnur, nicht 
mehr, aber auch nicht weniger.

WAS DER  
BETRIEBSRAT KOSTET
Wenn der Arbeitgeber auf den Kosten 

»herumreitet«: Fortbildungskosten 
machen nur einen Bruchteil der Ge-

samtkosten der BR-Tätigkeit aus. 

Das hat das arbeitgebernahe Institut 
der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln 

für Betriebe mit über 200 Beschäftigten 
ermittelt. Gerade einmal 18,20 Euro pro 
Beschäftigten und Jahr wenden Unter-

nehmen für die Fortbildung des Betriebs-
rats auf. Das sind weniger als 3 % der 

Gesamtkosten der Betriebsratstätigkeit.

Diese 3 % entscheiden aber ganz we-
sentlich darüber, wie kompetent und 

schlagkräftig der Betriebsrat seine Mit-
bestimmungs- und Beteiligungsrechte 

ausüben kann. Sie entscheiden aber auch 
darüber, ob der Betriebsrat vom Arbeit-
geber überhaupt ernst genommen wird. 

Macht deshalb auch guten Gewissens 
Gebrauch von deinem Anspruch auf 

Fortbildung als Betriebsrat, den dir der 
Gesetzgeber ausdrücklich im Betriebs-

verfassungsgesetz eingeräumt hat.
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Betriebsvereinbarung 

zwischen Susi Sonnensein und der Firma XYZ 
zu Schulungs- und Bildungsveranstaltungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG

Präambel: Arbeitgeber (AG) und Betriebsrat (BR) stimmen darin überein, dass der Besuch 
von Schulungs- und Bildungsveranstaltungen durch Betriebsratsmitglieder wünschenswert 
ist, damit der BR seine vielfältigen Aufgaben sachgerecht erfüllen kann. 

1. �Der BR ist berechtigt, pro Jahr insgesamt bis zu 15 Wochen an Seminaren teilzunehmen. 
Die Kosten für die Seminare übernimmt der AG bis zu einer Gesamthöhe von X.XXX € 

Hierin enthalten sind:
–  Seminargebühren
–  Übernachtungs- und Verpflegungskosten,
–  Reisekosten,
die Lohn- bzw. Gehaltskosten werden dem Gesamtbudget nicht zugerechnet.

2. Die Auswahl der Seminare und der teilnehmenden BR-Mitglieder stehen dem BR frei.

3. Bei der Festlegung der zeitlichen Lage der Teilnahme an den Seminaren hat der BR die 
betrieblichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen. Er hat dem AG die Teilnahme und die 
zeitliche Lage der Seminare rechtzeitig bekannt zu geben. Hält der AG die betrieblichen 
Notwendigkeiten für nicht ausreichend berücksichtigt, so kann sie innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Bekanntmachung die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen BR und AG. Nach Ablauf der zwei Wochen 
gilt die betriebliche Notwendigkeit als berücksichtigt. 

4. Der Betriebsrat erhält zur Steuerung seines Budgets eine monatliche Aufstellung der Kosten.

5. Kommt es zu unterschiedlichen Auslegungen dieser Betriebsvereinbarung, verpflichten sich 
die Betriebsparteien innerhalb einer Woche nach Scheitern der Gespräche, die Einigungs-
stelle anzurufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwi-schen BR und AG.

6. Diese Vereinbarung tritt am XX.XX.2026 in Kraft und kann mit einer Frist von einem Monat 
zum Jahresende schriftlich gekündigt werden. Sie wirkt nicht nach. 

Ort, Datum, Unterschriften

Musterbetriebsvereinbarung zur Budgetierung
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Erläuterung zur Budgetierung

Freiwillige Betriebsvereinbarungen wirken nicht nach, 
eine Nachwirkung kann vereinbart werden. Dies ist aber 
keinesfalls zweckmäßig, da sich die betrieblichen Rah-
menbedingungen erheblich verändern können.
Eine kurze Kündigungsfrist ist besser. Die Kündigung 
greift erst zum Jahresende, falls es zu Streitigkeiten über 
die Betriebsvereinbarung kommt. 

Ob die Gesamthöhe des Betrages in € ausreichend ist, 
kann durch eine Abschätzung des künftigen Seminarbe-
darfs und eine systematische Rück- und Vorausschau des 
notwendigen Bildungs-bedarfes erfolgen.

Dabei sollten folgende Aspekte unter anderem mit ein-
bezogen werden: Planungsgrundlagen zu Projekten des 
Arbeitgebers im kommenden Jahr (zum Beispiel Investiti-
ons- und Rationalisierungsvorhaben). Bei neu gewählten 
BRs wird der Bedarf höher sein. Die Größe des Gremiums 
ist zu berücksichtigen. Dabei ist die Qualifizierung von 
Ersatzmitgliedern nicht zu vernachlässigen. Auch wird 
das jahreszeitliche Kontingent bei größeren Gremien hö-
her ausfallen. Zum einen ist vorher bekannt, dass BRs im 
nächsten Zeitabschnitt aus dem Gremium ausscheiden. 
Zum anderen gibt es bestimmte Erfahrungswerte aus 
der Vergangenheit des Gremiums. Das durch eventuelle 
Fluktuation verloren gegangene Grundlagen- und Spezial-
wissen muss wieder aufgebaut werden. Eine gesonderte 
Budgetierung der Seminare für die SBV kommt nur in 
Ausnahmefällen vor. Die SBV, ist kein »Anhängsel« des BR 
sondern eine eigenständige Interessenvertretung!

IN FÜNF SCHRITTEN  
ZUR SCHULUNG  

GEMÄSS § 37  
ABS. 6 BETRVG
Die wichtigsten Stationen  

auf dem Weg zu einer  
Betriebsratsschulung:

1. 
Suche die für dich passende Schu-

lungsveranstaltung aus

2. 
Fasst einen ordnungsgemä-

ßen Entsendebeschluss

3. 
Zeigt gegenüber dem Arbeitgeber  

die Beschlussfassung an und  
bittet ihn gleichzeitig um  

Bestätigung der Kostenübernahme

4. 
Setze deinen Schulungsanspruch  

ggf. auch gegen den  
Willen des Arbeitgebers durch

5. 
Mache die dir zustehenden  

Ansprüche auf Arbeitsentgelt,  
Freizeitausgleich und Kostenerstattung 

gegenüber dem Arbeitgeber geltend.



Unser Arbeitgeber ist generell gegen Seminarbesuche 
des Betriebsrats / Unser Arbeitgeber erlaubt uns nicht 
ein Seminar zu besuchen.
Gegenargument: Über die Erforderlichkeit eines Semi-
narbesuchs entscheidet nicht der Arbeitgeber, sondern 
allein das Betriebsratsgremium (BAG 9.10.1973). Eine Ge-
nehmigungspflicht durch den Arbeitgeber ist in § 37 Abs. 6 
BetrVG nicht vorgesehen.

Wir sollen uns unser Wissen besser selbst anlesen,statt 
Seminare zu besuchen.
Gegenargument: Wegen der Schwierigkeit der gesetzli-
chen Materie kann ein BR-Mitglied nicht darauf verwiesen 
werden, sich über den Inhalt des Gesetzes im Selbststu-
dium zu unterrichten (BAG 19.9.2001).

Unser Arbeitgeber sagt, dass wir schon genug Praxiser-
fahrung hätten und deshalb keine weiteren Schulungen 
brauchten.
Gegenargument: Auch lange Praxiserfahrung ersetzt 
nicht den Seminarbesuch. Auf dem Seminar lernt der 
BR viele neue Dinge von denen er bisher aus seiner Pra-
xis noch nichts wusste. Zudem muss es BR-Mitgliedern 
auch möglich sein, ihr Erfahrungswissen auf die recht-
liche Genauigkeit hin zu überprüfen bzw. sich andere als 
die bis dahin üblichen Handlungsoptionen einzuholen. Die 
Schulungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG dienen gerade dazu 
vorhandene Kenntnisse zu systematisieren, dem BR Ein-
schätzungs- und Bewertungsmaßstäbe des Arbeitsrechts 
näher zu bringen und ihm den Zugang zu komplizierten 
Formulierungen des Gesetzes oder der Kommentierung zu 
erleichtern (ArbG Düsseldorf 3.4.2004).

Auf Seminaren erfahren die Betriebsräte sowieso nichts 
Neues.
Gegenargument: Angesichts der Fülle der arbeitsgerichtli-
chen Entscheidungen und der ständigen Gesetzesreformen 
wandelt sich das Arbeitsrecht fortlaufend. Folglich lernen die 
BRs auch immer wieder Neues auf den aktuellen Seminaren.

Wir sind bisher auch gut ohne Seminare klar gekommen 
und schaffen das auch so.
Gegenargument: Das BAG hat festgestellt, dass sich jedes 
BR-Mitglied auf sein BR-Amt umfassend vorzube-reiten 
hat. Aus diesem Grund ist jedes BR-Mitglied verpflichtet, 
sich die dafür unerlässlichen Kenntnisse anzueignen (BAG 
vom 21.04.1983). Das BAG hat darüber hinaus festgestellt, 
dass verantwortungsvolle Arbeit im BR nur möglich ist, 
wenn jedes Mitglied im BR über das erforderliche Mindest-
wissen zur Erfüllung seiner Aufgaben verfügt. Diese Kennt-
nisse sind vor allem durch den Besuch von geeigneten 
Schulungen zu erwerben (BAG 05.11.1981).

Unser Arbeitgeber sagt, dass er sich nicht von dem Be-
triebsrat reinreden lässt.
Gegenargument: Der Arbeitgeber hat die gesetzlichen 
Mitbestimmungsrechte des BRs zu achten. Die Straf- und 
Bußgeldvorschriften in §§ 119 ff. BetrVG schützen den BR 
vor uneinsichtigen Arbeitgebern und helfen ihm bei Verwei-
gerung seitens des Arbeitgebers seine Rechte in der Praxis 
durchzusetzen

Der Arbeitgeber ist gegen einen mehrmaligen Seminar-
besuch / Die Schulung eines BR-Gremiums-Mitglieds  
pro Seminarthema reicht aus. Der geschulte BR kann 
dann das erworbene Wissen an die anderen BRs weiter-
vermitteln
Gegenargument: Die Kenntnisse können nicht bruch-
stückhaft weitervermittelt, sondern nur durch eine quali-
fizierte Seminarmaßnahme erworben werden. Deshalb hat 
jedes BR-Mitglied einen Rechtsanspruch aufs einen Semi-
narbesuch und muss sich nicht auf das Selbststudium 
oder die Unterrichtung durch andere BR-Mitglieder verwei-
sen lassen (BAG vom 15.5.1986). Zudem fällt die Aufgabe 
pädagogischer Aufgaben nicht in den Funktionsbereich 
des BR und nicht jeder BR hat die dafür notwendigen päd-
agogischen Fähigkeiten.

Ein Seminarbesuch pro Jahr und BR-Mitglied reicht aus
Gegenargument: Ein guter BR muss eine solide Grund-
lagenausbildung für alle Mitglieder gewährleisten und in 
der Lage sein, die komplexen Problemfelder im Betrieb zu 
bearbeiten. Es geht um die sachgerechte Wahrnehmung 
der vielfältigen Aufgaben mit den notwendigen Kenntnis-
sen und Fähigkeiten. Der Besuch der Schulung muss das 
Rüstzeug zur Bewältigung der anstehenden BR-Aufgaben 
vermitteln. Schon daraus ergibt sich, dass generell eine Se-
minarwoche pro Jahr gar nicht ausreichen kann. Der BR 
hat einen umfangreichen Informationsbedarf, der vor al-
lem auch auf dem neuesten Stand gehalten werden muss 
(BAG vom 11.7.72).

Das Betriebsratsmitglied kann in seiner Amtszeit  
nur 3, maximal 4 Wochenseminare besuchen 
Gegenargument: Diese Regelung gilt nur für den Schu-
lungsanspruch nach § 37 Abs. 7 BetrVG, d.h. für Seminare, 
die für die BR-Arbeit nicht erforderlich, sondern lediglich 
geeignet sind. Bei diesen Seminaren muss der Arbeitgeber 
auch nicht die Seminarkosten tragen. Es handelt sich al-so 
um einen zusätzlichen Schulungsanspruch mit einer ganz 
anderen Rechtsgrundlage. Bei Seminaren nach § 37 Abs. 6 
BetrVG entscheidet das Betriebsratsgremium im Rahmen 
der Verhältnismäßigkeit selbst, wie viele Seminare in der 
momentanen Situation erforderlich sind. Eine starre Be-
grenzung gibt es nicht.

Typische Einwände des Arbeitgebers und wie du darauf  
am besten reagieren kannst

36 Wissen ist Macht!
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Wir dürfen nur Grundlagenschulungen besuchen,  
Spezialwissen brauchen wir nicht.
Gegenargument: Auch Spezialseminare sind je nach Ein-
zelfall erforderlich nach § 37 Abs. 6 BetrVG. Im Gegensatz 
zu Grundlagenseminaren bedarf es jedoch einer beson-
deren Begründung, warum das im Seminar vermittelte 
Wissen für den BR erforderlich ist. Ein greifbarer relevan-
ter Anlass im Betrieb oder für die Arbeit des BR reicht 
aus. Es kommt nicht darauf an, dass über die betreffende 
Frage im Betrieb Meinungsverschiedenheiten bestehen. 
Das Wissen muss nicht sofort benötigt werden. Es reicht 
aus, wenn es in absehbarer Zeit gebraucht wird (BAG vom 
9.10.1973).

Wer einmal ein bestimmtes Seminar besucht hat, hat 
keinen Anspruch auf eine Wissensauffrischung.
Gegenargument: Nach einer gewissen Zeit kann eine Wie-
derholungsschulung zur Auffrischung und Erweiterung 
der bisherigen Kenntnisse notwendig sein. Dies gilt ins-
besondere in den Bereichen, die durch eine schnelle Ent-
wicklung gekennzeichnet sind oder dann, wenn im Betrieb 
neue oder besondere Konflikte auftreten (Fitting, Kom-
mentar BetrVG, § 37 RN 156).

Das Seminarthema ist laut unserem Arbeitgeber bei uns 
nicht gegeben.
Gegenargument: Ob eine Schulung zu einem bestimm-
ten Thema erforderlich ist oder nicht entscheidet das 
Betriebsratsgremium, das hier einen gewissen Beurtei-
lungsspielraum hat. Das gilt sowohl für den Inhalt der Ver-
anstaltung als auch für die Dauer und die Teilnehmerzahl 
(BAG vom 9.10.1973). Dabei entscheidet der BR aus Sicht 
eines vernünftigen Dritten, der die Interes-sen der Beteilig-
ten (Betrieb, BR, Arbeitnehmerschaft) gegeneinander ab-
wägt (BAG vom 10.11.1993).

Ich brauche nicht alles was auf dem Seminar gelehrt 
wird.
Gegenargument: Ist ein zeitweiser Besuch einer solchen 
Schulung nicht möglich oder sinnvoll, so kommt es darauf 
an, ob die Schulungszeit der erforderlichen Themen mit 
mehr als 50% überwiegt. Ist dies der Fall, ist die gesam-
te Veranstaltung als erforderlich anzusehen (BAG vom 
28.5.1976).

Kein Seminarbesuch vor Betriebsratswahl
Gegenargument: Auch kurz vor der Betriebsratswahl sind 
Seminarbesuche erforderlich! Wichtig ist allein, dass der 
BR die erworbenen Kenntnisse möglicherweise noch bis 
zum Ablauf seiner Amtszeit benötigt. Dabei überwiegt re-
gelmäßig das Interesse des Betriebsrats an der Vermitt-
lung des erforderlichen Grundwissens das Interesse des 
Arbeitgebers an einer effizienten und kostengünstigen Be-
triebsführung (BAG vom 07.05.2008).

Der Betrieb muss Kosten sparen.
Gegenargument: Jedes BR-Mitglied ist verpflichtet, sich 
die notwendigen Grundkenntnisse für die Betriebsratsar-
beit anzueignen (BAG, 21.4.1983). Nur ein gut ausgebildeter 
BR ist ein kompetenter Gesprächspartner für den Arbeit-
geber. Gerade die rechtlichen Kenntnis und der Einblick 
in wirtschaftliche Zusammenhänge ist die Grundlage für 
eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen BR und Arbeit-
geber.

Dem Betrieb verbleiben für andere betriebliche Maß-
nahmen keine Mittel mehr, wenn der Betriebsrat hohe 
Bildungskosten veranschlagt. 
Gegenargument: Das eine hat mit dem anderen nichts zu 
tun – für den Seminarbesuch des BRs gibt es einen eigen-
ständigen Rechtsanspruch nach § 37 Abs. 6 BetrVG.

Der Arbeitgeber legt einseitig eine Obergrenze für die 
Schulungskosten fest.
Gegenargument: Dies ist ein Verstoß gegen das Betriebs-
verfassungsgesetz. Die Kostenübernahmepflicht des Ar-
beitgebers für die Tätigkeit des BRs ist zwingendes Recht 
(§ 40 BetrVG). Sie kann weder durch Tarifvertrag noch 
durch Betriebsvereinbarung abgeschafft oder inhaltlich 
eingeschränkt werden (BAG v. 09.06.99).

Der Arbeitgeber sagt, dass er nicht für die Seminarkos-
ten aufkommt.
Gegenargument: Der Arbeitgeber ist gesetzlich nach § 37 
Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 2 und § 40 Abs. 1 BetrVG 
dazu verpflichtet, die Kosten für BR-Schulungen zu über-
nehmen und den BR von der Arbeit zu befreien. Diese ge-
setzliche Verpflichtung des Arbeitgebers umfasst insbe-
sondere:

 �Freistellung der BR-Mitglieder von der Arbeitspflicht 
für die Teilnahme an erforderlichen Schulungen

0 �Fortzahlung des Arbeitsentgelts
 �Freistellung des BRs von den Schulungs- 
kosten (Seminargebühr, Fahrtkosten,  
Kosten für die Unterkunft und - Verpflegung)
 �Arbeitsbefreiung oder Mehrarbeitsvergütung für 
BR-Mitglieder, die teilzeitbeschäftigt sind, für die 
während eines Seminars anfallenden Mehrarbeits-
stunden nach § 37 Abs. 3 und § 37 Abs. 6 BetrVG
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Wir sollen billigere Anbieter als das br-spezial besuchen.
Gegenargument: Der BR hat grundsätzlich ein Recht zur 
Auswahl unter konkurrierenden Seminaranbietern und 
ist nicht gehalten, jeweils die mit den geringsten Kosten 
verbundene Schulungsveranstaltung auszuwählen (BAG 
vom 15.5.1986 und 28.6.1995). Die Wahl einer Schulung 
durch einen privaten Schulungsträger und gegen eine 
vergleichbare gewerkschaftliche Schulung bedarf zu ihrer 
Rechtfertigung keiner Kundgabe ideologischer Vorbehal-
te. Insbesondere muss sich der BR nicht auf eine kosten-
lose Schulung seitens des Arbeitgebers verweisen lassen 
(ArbG Düsseldorf 3.9.2004). Zudem wurde schon mehrfach 
von verschiedenen LAG festgestellt, dass die Schulungs-
kosten von br-spezial unter privaten Schulungsanbietern 
im Rahmen des Üblichen sind (Hess. LAG 29.6.1995 und 
LAG Schleswig-Holstein 29.6.2000, LAG Köln 11.4.2002).

Der Betriebsrat muss in anhand einer Marktanalyse den 
kostengünstigsten Seminaranbieter finden.
Gegenargument: Nein, der BR ist bei vergleichbaren Semi-
narinhalten nicht gehalten, anhand einer umfas-senden 
Marktanalyse den günstigsten Anbieter zu ermitteln und 
ohne Rücksicht auf andre Erwägungen auszuwählen (BAG 
17.11.2010).

Ich müsste die Schulungskosten vorschießen.
Gegenargument: Entstehen einem BR-Mitglied Aufwen-
dungen oder Auslagen, kann er vom Arbeitgeber die Zah-
lung eines angemessenen Vorschusses verlangen (ArbG 
Darmstadt 5.7. 88). Dies gilt auch für die Zahlung von Vor-
schüssen für Reisekosten und Schulungskosten (ArbG 
Darmstadt 5.7.88).

Ich habe Angst vor Konflikten mit dem Arbeitgeber und 
möchte nicht meinen Arbeitsplatz verlieren.
Gegenargument: Der Schulungsanspruch ist im Betriebs-
verfassungsgesetz festgeschrieben. Es ist die gesetzliche 
Pflicht des Arbeitgebers diesen Schulungsanspruch auch 
zu erfüllen. Er darf den Betriebsrat nach § 78 Satz 1 BetrVG 
wegen seiner Tätigkeit nicht benachteiligen. Im Übrigen 
genießen Betriebsräte einen besonderen Kündigungs-
schutz nach § 15 KSchG und können deshalb wenn über-
haupt nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Diese 
wichtigen Gründe sind in der Praxis äußerst selten.

Mein Arbeitgeber sagt, wer auf Seminar geht, der fliegt 
raus.
Gegenargument: Wenn der Arbeitgeber eine solche Kün-
digungsdrohung ausspricht verstößt er damit ge-gen die 
Strafvorschrift des § 119 BetrVG. Da BRs nach dem BAG 
die Pflicht zur Weiterbildung haben, hindert der Arbeitge-
ber sie bei Ausspruch solcher Drohungen dabei ihr Amt 
gesetzestreu auszuführen. Sollte dies offenbar werden 
kann der Arbeitgeber mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Unsere Belegschaft meint unsere Seminarbesuche seien 
bezahlter Erholungsurlaub.
Gegenargument: Die theoretische Wissensaneignung ist 
harte Arbeit, so dass ein angenehmer Rahmen als Aus-
gleich von Nutzen ist, um den Lernerfolg zu begünstigen. 
Aufwand und Nutzen müssen natürlich ein gesundes Ver-
hältnis bilden. Zudem dient der abendliche Austausch 
zwischen den Teilnehmern und dem Referenten dem 
Schulungszweck (ArbG Düsseldorf vom 3.9.2004).

Sollte der Arbeitgeber bei einer Ab-
lehnung der Fortbildung bleiben, hat er 

zwei Möglichkeiten, die Teilnahme eines 
Betriebsratsmitglieds zu verhindern. 

1. Entweder er ruft die Einigungsstelle an, 
weil er die betrieblichen Belange hinsicht-
lich der zeitlichen Lage des Seminars nicht 
ausreichend berücksichtigt sieht. Viele Ar-
beitgeber machen davon selten Gebrauch, 
da die Kosten für die Einigungsstelle häufig 

höher sind als für das gesamte Seminar. 

2. Oder der Arbeitgeber ruft das Arbeits-
gericht an, weil er die Schulung nicht 
für erforderlich hält. Tut er nichts von 

beidem, sondern sagt oder schreibt er 
nur, dass er dagegen ist, so kann das 
betreffende Betriebsratsmitglied die 

Schulung besuchen, wie vom Betriebs-
rat beschlossen, da es keinen Genehmi-
gungsvorbehalt für den Arbeitgeber gibt.

Sollte der Arbeitgeber die Kostenüber-
nahme verweigern, hat der Betriebsrat das 
Recht, die Erforderlichkeit der Schulungs-

teilnahme nach § 37 Abs. 6 BetrVG und 
damit die Kostenübernahme des Arbeitge-
bers für die Schulung durch ein Beschluss-
verfahren beim Arbeitsgericht feststellen 
zu lassen (vgl. »Fitting« Kommentar zum 

BetrVG, 23. Auflage, Rdnr. 138 ff zu  
§ 40 BetrVG). Dazu kann der Betriebsrat 
auch einen Rechtsanwalt einschalten. 

Sollte der Arbeitgeber eurer Fort-
bildung nicht zustimmen, helfen 

wir euch gerne weiter. Ruft uns an 
unter Telefon: (0 64 33) 50 88 574 . 
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Aufgaben Was ist zu tun ✓

Inhalt

Unterrichtung für die Betriebsratstätigkeit erforderliche Informationen  
unter Beachtung der betrieblichen Situation sowie der Notwendigkeit) 

Vermittlung von Grundkenntnissen 

Grundsätzliche Erforderlichkeit 

Ausnahme: baldige Ablauf der Amtszeit des BR 

Besuch ohne konkreten Aufgabenbereich des BR

Unterrichtung spezieller Kenntnisse

Notwendigkeit begründen (Beurteilungsspielraum des BR)

Dauer 

Laut Bundesarbeitsgericht 1 – 2 Wochen 

Wichtiger als die Dauer ist der Inhalt

Termin unter Berücksichtigung der betrieblichen Situation bestimmen

Teilnehmer

Grundsätzlich jedes Mitglied des Betriebsrats, außer 
die vermittelten Kenntnisse sind aufgrund langer Zu-
gehörigkeit im Betriebsrat schon vorhanden 

Ersatzmitglieder dürfen auch eine Schulung besuchen, sofern Sie re-
gelmäßig in den Betriebsrat berufen bzw. nachrücken aufgrund von 
Fehlen anderer Mitglieder

Veranstalter Private Institute, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände

Entgeltfortzahlung

Berechnung nach Lohnausfallprinzip

Es besteht kein Anspruch auf Bezahlung aufgrund von Mehrarbeitsver-
gütung sowie Freizeit gemäß § 37 Abs. 3 BetrVG

Arbeitgeber recht-
zeitig informieren

Mitteilung des Schulungsteilnehmers, Datum, Ort, Dauer, Thema (Begrün-
dung)

Der Arbeitgeber muss nicht zustimmen

Missachtet der Betriebsrat die betriebliche Situation, kann der Arbeit-
geber die Einigungsstelle anrufen

Arbeitgeber übernimmt 
die Kosten  
(Grundlage § 40 BetrVG)

Betriebsrat muss Beschluss fassen

Kostenaspekt kein Grund den günstigsten Anbieter zu wählen 

Kostenarten (Übernachtungs-, Verpflegungs-, Reise- und evtl. Storno-
kosten
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